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Das Ziel der Raumordnung und die Aufgaben 
der Reichs~ und Landesplanung sind aus ,der natio~ 
nalsozialistischen Idee heraus gewachsen. Die Deut~ 
sehe Revolution stellte die alte Grundwahrheit 
neu heraus, daß der Raum über,g,eordnet ist, daß 
im Raum sich erst die Zeit begibt, und daß wir 
schließlioh immer nur erha lten können, was räum~ 
lieh ist. "Volk und Erde, das sind die beiden 
Wurzeln, aus denen wir unsere Kmft ziehen wol~ 
len ' )." Das V 0 ' I k ist ein lebendig Wesen in 
Raum und Zeit, gebunden an einen bestimmten 
Raum, den seine Bürger Heimat und Vaterland 
nennen. Ob man es im Zeitalter der Freizügigkeit 
nun wahr haben wollte oder nicht: Seitdem die 
Menschen auf Erden sind, sind sie gebunden an 
die Stätten, da ihre Eltern ge sie dei t, gel e b t, 
gearbeHet und gewohnt haben. Unsere 
Geschlechter ,gleiten nicht gleich bloßen Schatten 
über die Erde dahin, um zu kommen und zu ver. 
schwinden, als wäre niohts gewesen. Tief treiben 
sie ihre Wurzeln in den Boden, darauf sie stehen, 
saugen Nahrung aus ihm und teilen ihm selbst 
wiederum jhr Wesen mit. Und je älter ein Volk 
wird, je länger es mit seiner Scholle verwächst, 
um so heiliger wird ,dieses Band. Kaum die furcht . 
bars te Not scheint es zerreißen zu können . Diese 
H e i m a t ist als L a n d s eh a f t, B 0 den und 
Rau m ein Stück des deutschen Leibes, Teil der 
Deutsehheit als eines geistigen, seelischen und 
leibliohen Wesens. Das Heimatland selbst ist ein 
Stück Individualität des Volkes. Und wenn die 
Geschichte des Volkes die Entfaltung seiner 
Eigenart b c:.deutet, sein Heranreifen zu seiner 
Idee, zu dem, was in ihm angelegt ist, so habe!1 
der heimatliche Boden und Raum an dieser Ge~ 
schichte ebenso Anteil wie die Menschen, die auf 
und in ihnen leben, so ·daß sie nicht nur der pas
sive Schauplatz für ,das Volk sind, sondern ein le. 
bendiger Faktor seines Werdens, der mit den Men. 
sehen in steter W e c h sei b e z.j 'e h u n g steht, 

von ihnen Gestalt und Leben empfangend und 
ihncn Gestalt und Leben zurückgebend. Aber "wie 
sehr auch dcr Boden die Menschen zu beeinflussen 
vermag, so wird doeh das Ergebnis des Einflusses 
immer verschieden sein, je nach den in Betracht 
kommenden Rassen . Die geringe Fruchtbarkeit 
eines Lebensraumes mag die eine Rasse zu höch. 
sten Leistungen anspornen, bei einer anderen wird 
sie nur die Ursache zu bitterster Armut und end ~ 
licher Untererntihrung mit all ihr,en Folgen. Im. 
mer ist die innere Veranlagung der Völker bestim~ 
mend für die Art der Ausw.irkung äußerer Ein. 
flüsse. Was bei den einen zum Verhungern führt, 
erzieht die anderen zu ,harter Arbeit"2). Das ist 
der tiefe Sinn des amens patria terra, Vater. 
land: Es ist nicht nur das Land, wo uns'ere Väter 
gelebt haben, sondern das Land, das uns Vater ist, 
der Urgrund und der Ursprung unsres Lebens. 
Deshalb lieben wir nicht nur die Menschen, die 
mit uns eines Volkes sind, sondern auch das Land, 
in dem wir wohnen, leben und wirken, weil Liebe 
nichts anderes ist als Gefühl und Wirklichkeit ur. 
sprünglichen Lebenszusammenhang,es. 

Es handelt sich für uns also um den Auf bau 
d erVo lks . und Herrschaftsordnun ,g 
aus ,der Erkenntnis heraus, daß die deutsohe Ge~ 
schichte in ihrem Ablauf immer vom Zu sam ~ 
menhang zwischen diesem völki~ 
sehen Schicksal und diesem Lebens. 
I' au m bestimmt gewesen ist. Denn das deutsche 
Volk setzt sich seit alters her aus seinem inneren 
Wesen heraus wie in der machtmäßigen und poli. 
tischen Or,dnung im Ablauf seiner Geschichte, in 
Siegen oder Niederlagen, mit seinem Raume aus. 
einander, darin es bestehen wm. Es besiedelte, ge. 
staltete und verwaltete seinen Raum, der ,die na. 
türliohen Kräfte in sich birgt, die das Volk prä. 
gen und bestimmen. Hier handelt es sich indessen 

1) Ocr Führer in sein er Rede am 10. Februar 1933. 
2) Adoll Hit I er, "Mein Kampf" . 



nicht bloß um die n a tu r h a tt ~ bi o l ogis ·:; h e 
Hestimmung, sondern ebenso sehr um di e g c ~ 
sc h i c h t I i ch ~ p o l i ti s c h c Ges taltung : O..:r 
Raum eines Volkes ist m e h r als se in Staa t sge~ 
biet , m e h r als bloße Denkk ategorie, wi e es die 
" rein e Rechtslehre" vertreten zu müssen glaubte. 
Unse r d e u t s e h e r L e b c n s r a u m aber, an 
den wir gebunden si nd, is t heute, wenn auch UIV 

endlich wohl ge pfl eg t , nicht Injnder rauh und nicht 
an Schätzen reich er denn ehedem; 141 D eutsch e 
lcben auf 1 km" eng beiein ander und nehm en jede 
Möglichk eit der Arbeit und des Erwe rbes in 
üb e r v ö I k e r t e n Großstädtcn , zusamm enge, 
ballten Arb e its ~ , Lager ~ und H a ndclsshitten 
wahr . Die Reichsführun g will jedem Na hrung 
und Kl eidung, dem Leben des ein ze ln en und 
eIer Gesamtheit Befri edigung, Schutz und S,i che r~ 
heit schaffen und den Fähigs ten trotz aller Boden; 
knappheit Entwicklungsraum geben. P l a nun g 
und 0 r.cl nun g erheischen da rum die Bodenver ~ 
teilung und di e Bodennutzung, den wi r tsehaft~ 
lich en und kulturellen Kraftein sa tz, um einen 
z w ec k m ä f) i ge n und b o .d e n v e r b und e ~ 
n e n Siedlungs" Wirtscha fts~ und V olksaufbau 
sich erzu stellen, um j edem V olksgenossen ein e 
wahre Heim at und das größte Maß VOn Leb ens~ 
möglichkeit zu schaffen. V eränderungen im Raum e 
lassen sich niemals nur r ein dinghaft ansehen ; wie 
ein V olk in ein em neuen Raum e sein W es·en ve r~ 
ändert (es se i nur an di e V ölkerwanderung erin, 
nert), so wirken auch G ebietsverlust , Raumminde~ 
rung, Raumverkn appung und ~ve rstümmelung auf 
die Volkheit un auslöschbar ein"). 

Die ra tion alis tische Denkweise Westeuropas hat 
bisher imm er nur in starren G esetzen und Sub ~ 
s tanzen zu ,denken verm ocht. N ach dem Vorbilde 
Frankreichs und seines naoh außen hin ab ges·::h los~ 
senen ationals taates sind di e V ölk er zun ächs t 
entpersönlicht und damit auch alle V erbindungen 
zwis chen den im gemeinsamen Raume lebenden 
V ölk ern aufgelös t worden. Durch die Z e r s t ö ~ 
run g und K o mm e r z i a li s i e run g d es 
R a u ,n e s wurde eine Reih e von souveränen de~ 
mokra tischen Machtsta aten geschaffen, d ie ihre 
V ölker, die gottgesch affen e Wesen zum Leben 
s ind, einer lebens fernen und lebensfeindlichen Ge~ 
setzlichk eit unterw erfen ; ein neues G esetz wurdc 
aufzustellen ve rsucht, das der allgemeinen Ord ~ 
nung der Gcnfer Liga, eines völlig raum losen G e; 
bildes. Im Statut der Liga kommt diese Ve rgese tz~ 
liohung zum Ausdruck. Dur·:;h sogenannte "Ver~ 
träge" wird di e fr eie V ernunftgese tzlichkeit des 
V ölkerl ebens von den alten, mit Besitzvorrecht 
ihren "Besitz~ und Rechtss tand" fes th altenden Vö l ~ 
kern den im Weltkriege unterlegenen Völk ern und 
ihrem jungen, nach Entfaltung drängenden Leben 
nur in soweit gestattet , als es die von machtp o li ~ 
tischen , militäri sch en und wirtschaftJ,ichen Inte r ~ 
essen geleitete AJ lgcm eingese tzlichk eit der "Be~ 
s itzenden" zuläßt:l a ) . 

Der Begriff der Raum ordnung erscheint somit 
als ein echt p o l i t i s eh e r , da er die ganze Viel, 
falt und V erbund enheit von Blut und Boden, 
V olk und Raum in ihrer geschichtlichen Gc~ 
gebenh eit umschli eßt. Ohne Lebensraum g,ibt es 
weder Rasse noch V olk und ohn e Rassenwert und 
V olksordnung k ein Reich im Raume der Erdober ~ 
fl äche4 ) . R a u m 0 r d nun g ist ein ganzheitlicher 
Begriff, kein bloß technischer oder ökon omischer, 
biologischer oder soziologisch er. Er setzt die Be~ 
jahung organisch~geschiehtlicher, imm ateriell be' 
gründeter Ordnungen der Welt und ihrer Erfop 
dernisse voraus. J ede Planung beruht auf Her r ~ 
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sc h a f t ii fF entlieher Na tur"). • ie geht um das 
(; :l n z e, ni cht um pri va twirts·:;ha ftlieh e Interes ' 
sen. Sie schli eß t die Rau m h 0 h c i t d es R c i ~ 
c h e s 31s un antastba res G rundgesetz ein . D enn 
"Grund und Boden s ind di e Grundla~en von V olk 
und Reich" ; das Reich allein ist daher berech tigt, 
Herrsch aft üb er sein en Raum und Boden au sz u ~ 
üben; all e andcre legitim e Herrschaft leitet sich 
letztlich von dieser Her rsch aft ab. Und wi e das 
Reich di e Führun g hat , so bes timmt es für d:l:S 
völkische Leben und den deu tschen Lebensraum 
grundsätzlich und pla nvoll die Rich tun g, in der 
jedw ede Planun g sich voll ziehen muß. Ra umpolitik 
als weits:;hauend e, planend e Gesamtgestaltung des 
Raum es, die di e Ein zelpl anung in dic des Reiohs 
einfügt, geht von den wirtschaftli chen Ver!age~ 
rungen und technischen U mwandlungen ein erseits, 
de n Revoluti onierungen der W erte und \.vertun ' 
gen in rass ischer und völkischer Substan z ande r er~ 
se its aus. Siedlung, Wirtschaft un.d Wehrpolitik 
schaffen aus der Einheit vo n Blut und Bnden die 
btige Kampfesfo rm der Menschen , ihren Icbendi, 
ge n Raumwillen, Zukunftsglaub en und V olkstrotz, 
die auf di e Dauer noch m e hr sin d denn ein zwar 
notw endiger und im Augenblick nützlicher, an s ich 
ab er tot er bloßer Raumschutz aus Stahl und Beton. 
Die Siedlun g is t innen ~ wie außenpolitisch für v iele 
Staa ten um uns bedeutsa mes Kampfmittel zur Ab~ 
drängung der fr emden Volksgrup pe!1 von der 
G renze, ihrer Anpassung und Durchset zung mi t 
eigenem V olkstum "). Da rüb er hin aus fo rdern un ~ 
sere b odenwüchsigen Kräft e und Raum gesetze 
einen A'usglcich im plan voll ausgewogen en vo l k s~ 
und st aa ts politischen Raumrecht ,der Deutschen 7

) . 

Bei manchen der zahl reichen Erörterungen der 
letzten Z eit über die G estaltung ,des komm enden 
d e ut s ch e n Bod e n ~, Planun gs~ und 
R a u m r e e h t s konnte man sich des Eindrucks 
nicht erwehren , als versuche man bereits wieder, 
vo rschnell zum üb erlieferten Rüstun gsbestand bür~ 
gerlicher Rechtsdogmatik zurückzufliehen. Die dy~ 
namischen Lebensgesetze der a tion und die na ~ 
türliehe W erthaltung deutscher Lebenswirk lichk eit 
aber haben eine andere Bndenrecht o rdnun g und 
Eigentum sverfassung in Kraft gesetzt , die weder 
ein e solch e billige Flucht noch den vorzeitigen 
Eingriff durch üb erschn elle neue juristische Be~ 
griffsbildungen vor neuer Inhal ts~ und Wesens ~ 
bes timmun g zulassen. Der N ationalsozia lismus 
kennt in seiner "W andlung im staatsrecht lich en 
D enk en"8) weder für den "Staatsapparat" noch für 
den V olksbürger den Begriff des "geheiligten Pri ~ 
va teigentums" im römis ch,rechtlichen, privatr echt~ 
lichen Sinn e der un abh ängige n Verfügungsgewalt 
des dominium absolutum; er leugnet aber nicht 
das Eigentum , das vielm ehr in se inem Inhalt durch 
di e Bindungen an di e Gemeins·~haft und durch den 
Zweck der Sache inn erh alb der Sozialordnung be~ 
st immt wird . Überpersönliche Volk s, und G e; 
meinsch aftsw erte bestimm en unm.ittelbar auch 
iede Ordnung des Raumes und des Planungs~ und 
Bodenrechts. B 0 d e n und Rau m s ind nicht tot e 

") VRJ. E . R. Hub er. "Ve rfassu ng", Hambur~ 1937, S. 54 11. : E. 
M e y 11 " n, " Deutsc hl and, in " Der Sc hu lun gs brief" 1938. Hef t J. 

:;a ) VgJ. H. K r ü ~ e r . ,. Fü hrer un d Fuhrung" , Breslau 1935. S. 148 H. 
4) VgJ. K. H au s ho l e r , " Die raum politischen Grundl age n der 

\Xielt~cschic h te" in "Knau rs We ltgeschic ht e". BerIin 1935. S. II H. 
" I Vgi. I-! Fr e y e r , " Herrsc haft und Pl a nung". Ham burg 1932. 
") Vg I. K. H a u s hol er. ,.Grenz- und We hrsiedlun C in " Reichs

pla nung" 1937. Hel t 2, S. 29 Ir. - Die po lni sc he Wissensc ha ft z. B. 
be,ieht die de utsc he Os t ·West ,Wdnde ru ng in ihre Rec hnun g ei n. 
Italiens Vol k.. po li tik lührt Mensc hen in d ie Tiroler Alpe n länd er . Di e 
Tsehechos!owa kei trei bt Sied lungske il e gegen ,d ie Baye ri se he Ostm ark 
und das Ös te r re ichi.c he Wa ld vie rt el \·or . 

7) VgJ. C. S i e we r t . " Raum und Rec ht a ls deut sc h ... Sc hic ksal" 
in "Deutsc hl ands Ern cucrunC , Okt. 1937. 

" ) Vg l. die gleic hn amige Sch rift vo n R . H ö h n . S. 18 I. 



Materien, sündern Gut und Die n s tm i t tel 
für ein e höhere Verbindlichkeit. Wie alles Eigen~ 
turn sind sie Lehen - wie das f udum -, um 
einer bestimmten R,echtspflicht willen gegeben, im 
Rahmen der Gemeinfreiheit und des Gemeininter~ 
esses. Diese Gebundenheit wird in der kümmen, 
den Rechtsgestaltung mehr nüch zum A usdruck 
kümmen, als sie die \ Va ndlung der Gesinn ung 
bereits beeinflußt9

). 

Aus sülch em pülitischen, völkischen Sinn her~ 
aus, der eohter Ordnung des Raumes innewühnt, 
stellt sich das umfassende Gebiet der R ei c h s , 
pI an u n g als eine für die Gestaltun ~ des deut' 
schen Lebensraumes eindeutige und feste Wirb 
lichk eit dar: bevölkerungs ~ un ·d we hr ~ 
p ü liti sch, ernä hrun gs, und wirt , 
sc h aftspülitisch . verke hr s~ und ku I , 
turpülitiseh, wühnungs, und sied~ 
lu n g s pO'l i t i s c h. Imm er geht es um die Lö ' 
sung brenn endster Prübleme der Er h a I tun g 
und Si c h er u n g der deutschen völkischen 
Existenz, den A ufb au der staatlichen Herrschaft 
u.nd der vülkhaften Ordnung im gesunden Raume 
mit dem Ziel einer erneuerten, natürlichen und 
ausgeglichen en Vülksürdnung innerhalb der Ge, 
gebenheiten der Landschaft. Neugestaltung des 
Raumes heißt alsO' auch neue Ordnung der künfti , 
gen Wirtschaft, Stärkung der Landwirts·;)haft nc, 
ben besserer Wir t s c h a f t s ver t eil u n g , 
Angleichung der Bevölkerungs " 
S ie d lu n .~ s' und B e tri e b s die h t e , Hem ' 
mung der A bwanderun g zur Ände run g ,des Bevöl, 
kerungsgcfälles, Kräftigung des lebendigen Grenz, 
instinkts. N ur auf diese Weise können bcvölke, 
rungspülitisch der rechte Weg zur Stärkung der 
Vülkssubstanz gegangen und wirtschaftspülitisch 
die Ern ährun gs, und Rühs tüffgru ndlage gesichert. 
zweckmäßig A,"bCIit beschafft, Raubbau und Rui , 
nenlandschaft im Raume beseitigt und auch die 
Luftgefährdung und Luftempfind , 
lichkeit des deutschen Raumes ver, 
m i nd e r t wer den. 

Die letzte Zeit hat eine UnzaJhl vün Erörter un, 
gen über diese Fragen g·ebracht. A uf der Düssel, 
dürfer A usst ellung "Schaffendes Vülk" wurde vün 
privater Seite versucht, bildhaft vür Augen 
zu führen, welche Arbeiten erfür derlich 
sind , um eine gesunde Ordnung des deut, 
schen Lebensraumes zu erm öglichen 111). 
Am entscheidendsten aber war der Vür~ 
stüß, der auf der Marienburger Tagung 
der "Reichsarbeitsgemeinschaft für Raum' 
fürschung" unternümmen würden ist. Hier 
bemühte s ich die Raum ~ und Vülksfür , 

fung . Sie wurde erst durch die B i I dun g v 0' n 
PI a nun g s r ä urne n und durch die einheitliche 
Zusammenfassung und Abstimmung der Planungs~ 
arbeit durch eine überste Reichsbehörde 
und die Re ich s p I an u n g s g e m ein sc h a f t 
beseitigt. Vertikal gesehen stehen einer tütalen 
Raumürdnung die iSülierten Fa c h p I a nun gen 
entgegen, die ausgesprüohen den hier nüch nach ; 
wirkenden Geist einer vergangenen Zeit atmen. 
Sie aber führen stets zu falschen Entschlüssen, die 
sich früher dadurch besünders nachteilig für das 
Ganze auswirkten, daß sie ,die Einheitlichkeit der 
Handlung sügar bei der "öffentlichen Hand" zer, 
rissen und zu Leerlauf, Düppelarbeit, Reibungen 
und Gegeneinanderarbeiten der einzelnen Fach, 
ressürts , Behörden, Körperschaften usw. führten. 
Dieser Zustand wurde durch die Schaffung einer 
"zusammenfassenden übergeürdneten Planung und 
Ordnun.!:( durch die Reiohsstelle für Raumürd: 
nung mit dem Erlaß des Führers vüm 26. Juni 193'5 
bccndet. D amit sind alle Zuständigkeitskünflikte 
zwischen den einzelnen ResSürts auf dem Gebiete 
der Planung beseitigt. Die Reichsstelle hat vün 
dem ihr gegebenen Recht ·des Einspruch s kaum 
Gebra uch gemacht, sündern ihre Befugnisse be' 
nutzt, um eine gute Zusammenartbeit aller Res , 
sürts zu erwirken ; auf diesem Wecre kann tatsäch, 
li eh fruchtbare Arbeit geleistet ~erdenI2). 

N ach der erfürderlichen nüchternen Be < 
s t a n d sau f n a ,h m c im Raume erscheint das 
Idealbild als umfassender Gesamtplan, der als 
ideales Ziel der Entwicklung unterwürfen bleibt. 
Die Durchhihrung des Planes muß den Fachres' 
sürts. den öffentli chen Körperschaften, der Wirt, 
schaft usw. überlassen bleiben . Sie richten die 
vün ihnen süwiesü zu leistende Arbeit nach den 
im R,aumür,dnungsplan gesteckten Zielen nach grü; 
ßen und weiten Gesichtspunkten aus. Die Pla: 

IJ) Vgl. F. Wi e a e k er. "Wand lungen der Eigentumsverfassu ng". 
!-lambur~ 1935: M. Bus se. "Raumordnun~ und Bodenrecht " in 
.. Raum!orschl1n~ llnd Raumordnun~· · . Heidelberg 1937. Hert 11 . S. 438 if. 

10) \i ~l. H. R 0 I 0 f f . " Der deutsche Lebe nsraum in der Düssc l· 
dorfer Allsste llun~ Schaffendes Volk" in .. Raumforschun~ und Raum
o rdnun g". Heide l'ber~ 1937. Heft 11 . S. 462. 

11) und lI a ) Vg l. "Raumforschung und RaumordnllnC. Heidelbcrg 1937. 
12) Vgl. die bcig e~cbcnc Organjsalionsübcrsicht. Zu r Erläu terung der 

~cscb li c h e n Grundla~en sei nur E .. 1 a rm er, "Reichsplanun g und 
Ra um o rdnun g" in "Deulscbes Recht", Berl in 1937, S. 49 CL, verwiesen. 
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schung wirklichkeitsecht (und nicht püS) ~ 
tivistisch üder rein intellektualistisch) um 
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den Raum un seres süzialen und püliti , 
schen Gemeinlebens. Der Obmann der 
Reichsarbeitsgemeinschaft, Prüfessür J..:Jn; 
rad Me y er, wies in grundlegenden 
Ausführungen die "Raum.ürdnung als völ~ 
kisch' pülitische Aufgabe" auf lJ

). Im Z u' 
sammenhange der hi er ausges prüchenen 
Gedanken aber verdient besündere Her' 
aushebung dic F ürderung der T 0' tal i t ä t der 
Rau m 0' r d nun g, wie sie ,der stellvertretende 
Leiter der Rei chsstelle für Raumürdnung. Staats< 
sekretär Dr. M uh s, nachdrücklich verfücht "d). 
I Tach hürizün taler und vertikaler Richtun g er, 
streckt s ich diesc Tütalität. Eine iSülierte Planung 
in Tcilräumen verstößt gegen den Grundsatz d.::r 
hürizüntalen Tütalität. Daran litt die private und 
kommunale Planungsarbeit vür der Ma·::htergrei, 
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nungsstellen bereiten die Durchführung eines Pla~ 
nes vor; sie geben den übrigen Stellen gleichsam 
das Material an die Hand, damit sie bei ihren ur~ 
eigensten Maßnahmen planvoll und richtig handeln 
können. D~e Planungsbehörden stellen also in 
erster Linie einen "G roß enG e n c r a l s tab 
der ö f f e n t I ich e n V e r w a l tun g" dar. 

Recht verstanden, beendet ,die nationalsozia~ 
1istische Raumordnung das Zeitalter des freien 
Spicls der Kräfte, der Freizügigkeit in jcder Ge~ 
stalt. Denn das Beste soll für die Allgemeinheit, 
das G anze, .das politische Leben , die Produktiv~ 
kraft un.d die Macht der Nati on - um mit Fr. 
Li s t zu reden ~ geleistet werden . icht nur , 
daß wahrhaft große Aufgaben angefaß t und kon~ 
struktiv ausgeführt werd en, sondem zusammenfas~ 
sendc Raumordnung und ausgleichende Reichs; 
planung zählen auch zu den sc h wie r i g s t e n , 
die dem lebenden Geschlecht ges tellt sind. An 
ihnen zeig t s ich das vorwaltende G emeininteresse 
eines Volkes, das, einheitlich poLitisch ausger ich" 
tct, seinen ihm zugewiesenen Lebensraum zu ord ~ 
nen unternimmt als den Umkreis se in er Frieden s~ 
hut wie als das beständige und geschlossene Feld 
seiner Arbeit. Vie lleicht gibt dies Volk , das an der 
E rfüllung seines zugewiesenen Raumes arbeitet, 
damit ein Beispiel , das in seinem nationali s ti ~ 
sehen und sozialistischen Grundzug über sein en 
eigenen Raum hinaus gi lt. In der Mitte Europas hat 
es seine R eie h sau f ga b e heute wie ehedem, 
und sie is t nichts anderes denn die alte große 
Ordnungsaufgabe im mitteleuropäischen R aume. 
"Mitteleuropa ist für uns geschichtlich und völ< 
kisch jener Raum, wo Deutsche geschlossen oder 
als Volksgruppen inmittcn anderer Völker le; 
ben1!I)." " Immer aber noch ist Mitteleuropa eI n 
offenes politisches, kulturelles und wirtschaftliches 
Problem 14)." Dieser Raum reißt jedenfalls die 
V ölker nicht ausei nander, sondern führt sie zur 
Ordnung und Einheit zusammen. Das v ö I ~ 
k ich e R eie h, in d m Volk und taat un; 
trennbar zur umfassenden politischen Gesamtord; 
nung verbund en sind, und sei n Rau m sind in 
dieser A ufgabe aufeinander bezogen. 

Ohne Hindeutung auf die Lebensfragen und die 
Zielsetzung der V ö 1 k e run d M ä c h t e run d 
um oll n s kann das W erk weder auf ein em ein~ 
zeInen Teilgebiete noeh die Or.dnung ein es T eil
geb ietes ohne Berücksichtigung ,des einzelnen 
Nachbargebietes der Planung getan werden. Be
zeichnend ist in dieser Hinsicht etwa, was Sir 
William B c v c r i d ge in einem Leitaufsatz der 
,.Times" schrieb: "Die Belegenheit der Lagerhäu ~ 
ser und Fabriken aller Art, der Ausbau von Häfen, 
die Regelung des Verkehrs, die Planung von 
Städten und die Gestaltung von Häusern , die 
Landwirtschaftspolitik, die Orga·nisation von Poli ~ 
zei und Feuerwehr, von Krankenhäusern und Was~ 
serversorgung, alle di ese Dinge können nicht mehr 
nach. dcm alten Maßstab der Erzeugun g größten 
Wohlstand cs und größerer Beq uemlichkeit bewer~ 
tet werden." Die ,.Times" forderte darüber hinaus 
eine großzügige Planung: Indus trieve rlage run g, 
Abgrenzu ng zwischen Schienen ~ und Straßenver~ 
kehr, Wiederaufbau der britischen Landwirtschaft, 
Schaffun g eincs Vertrauensvenhältnisses zwischen 
Arbeiter und Unternehm er. D enn: "Frei zu sein , 
heißt im Sinn c des 20. Jahrhunderts, sich so zu 
organisie ren, daß die Errun genschaften der Frei< 
heit gesicher t und dcm Leben des Volkes angc
paßt s ind." Die br.itisohe Regierung stellte skh 
in Sir John S i m o n verteidigend hinter diese 
Stimmcn. 
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Der Russe K 0 sc h e w ni k 0 w oder di e Fran~ 
zosen Va u t h i er, Albert G u e I' a r d und L e 
C 0 r bus i er, der Italiener M a r i a n i haben ge: 
rade aus luftschutztechnischen Gründ en ein e Auf; 
lockerung der Siedlungen geforder t und Pläne luft~ 
sicherer T deals tädte der verschiedensten Form n) 
aufgestellt. Un d in der Tat ist die Wa h r t1 n g 
des Zusammenhangs von baulichem 
L t1 f t s e hut z und R e ich s - und L a n ,d e s~ 
p I a nun g eine Aufgabe von allerh öchst em Range, 
zumal seit dem W eltkriege die Räumc der W elt 
in rascndem T empo zu schrumpfen begonnen ha
ben und die früh ere Sicherheit der Grenzentrückt
heit gefährdet ist auch in den Binnenräumen. Die 
Reichsstelle für Raumordnung hat daher im Ein ~ 
vcrnehm en mit den zuständigen Fachstellen auch 
dic Luftschutzsachbear,beiter und Werkluftschutz~ 
vertrauensstellen innerhalb der Fachausschüsse 
ih rer Lan,desplanungs>gemeinschaHen bet eoi ligt . 
Schon bei der Vorplanung werden die luftschutz. 
mäßigen Erfordern isse berücksichtigt. Die Stand; 
ortbes timmun g gerade im Rahm en des zweiten 
Vierjahresplanes '6) muß in Überein stimmung mit 
allen Fragen der Raumordnung erfolgen; dem 
Luftschutz wird dabei gedient i'n der Berüeksich ~ 
tigung ,des erforderlichen Abstandes zwischen 
neuen und vorhandenen Anlagen und Betrieben, 
der organ ischen, aufgelocker ten und brandge; 
schützten Einfügung in die Landschaft. Im Städte-, 
W ohn ungs< und Siedlungsbau werden demgemäß 
ebenfa lls weiträumige Anlagen, selbständige Sied" 
lun gen und Gartenstädte, A uflockerung un.d Ent ~ 
ballun g eng bebauter Gebiete und der Versor
gungseinrichtungen, Abstand zwischen Wohn~ und 
Ar'beitsstätte, brei te und aufgelockerte Hauptver~ 
kehrsadern und Verkehrsanlagen und gesicherte 
Zubl'in ge r~, Ausweioh~ und Umgehungsstraßen. 
Freiflächen, Verlegung von Kranken~, H eil< und 
Pflegeanstalten zu berücksichtigen sein unter An< 
wendung der Grundsätze der übergeordneten 
Reichs_ und Lan,desplanung, die bei der künftigen 
Bau;, Boden ~ und Planungsrechtsgestaltung noch 
wesentlich festgelC1!t werden müssen. Auf die von 
Ministerialrat L ö f k e n (Reich sluftfahrtministe~ 
rium) aufges tellten Richtlini en sei hier im einzel~ 
nen ausdrücklich Bezug genommen11). 

So notwendig all diese einzelnen Maßnahmen 
zur Sicherung unseres gesamten Lebensraumes 
sind: U nter ,der umfassend en Idee der Raumord
nung a 11 ein vermag a11 unser Ringen um unsern 
eigenen Lebensraum im tiefgreifenden Umbruch 
des ga nzen politischen Lebens seinen Sinn zu ge ~ 
winnen und ihn auch fortdau ern d zu el'lhalten . 
Diese a'us 'ei nem neuen Lebensgrunde erwachsen e 
politische Idee, das dürfte deutlich geworden sein, 
ist etwas wesentlich anderes als etwa die Manni,g ~ 
faltigkeit der in unserm gegenwärtigen Zustande 
einer belagerten Burg notwendi,gen einzelnen staat~ 
lichen Eingriffe und Maßnahmen; sie bedingt, daß 
j e .g I ich e Entscheidung unseres völkischen Ge~ 
meinlebens (die wirtschaftspolitische oder luft
schutztechnisehe selbstverständlich eingesClhlos~ 
sen !) vom abseh'baren politischen Tatbestand im 
Tnn ern wie in den außen ~ und grenzpolitisehen 
Kräften best immt sein mUßt1a). Dies zu betonen -

I ~ ) W. Sc h ü ß I er. "Deutsche Einheit und gesamtdeutsches Ge
schichlsbcwußI sein". Stuttgart 1937. 

14) H. Ritter vo n Sr b i k, "Mitteleuropa. Das Problem und di e 
Versuche sei ner Lösu ng in der deuts chen Geschichte", Weimar 1937. 

1·\1 V~1. H. H unk e, "L uft ~efahr und Luftschulz". Berlin 1935, 
S. 130 rf. 

16) Vg l. gegenüb ers Iehende Tarel "Raumord nun g und Vi erj a hresplan" . 
' 1) Vgl. "Siedlun g und Wirt sc haft" . Heft 9. 1936. 
11.) Vgl. Muh s. "Raumordnung und Grenzl a nd" . ao "Di e Deul sche 

Vc. lkswrlsc!,afl " 1938. Nr. I ; H. J . Beye r. "Zur Lage in der aus
landsdeutsc hen Vo lksforsch un g", in "Volk im We rd en" 1937 . Heft 8. 



im Jahre 1938 fast banal 
- erscheint wichtig, wenn 
man immer wieder beob, 
achtet, wie meist unbc. 
wußt, bisweilen durchaus 
bewußt, jedenfalls reab 
tionär und liberal, Jie 

politische Auf . 
gabe der Reichs. 
planung und d e r 
Rau m 0 r d nun gaus. 
schließlich ins Gebiet der 
Wirtschaft, der Technik 
usw. abzusehieben, zu 
verdrehen oder gar zu 
entstellen versucht wird. 
Gewiß kann es Planuna 
als konstruktive, voraus. 
schauende Gestaltung 
eines Entwicklungsab. 
laufs auf ein bestimmtes 
Ziel hin wesentlich nur 
auf technischem und wirt. 
schaftlichcm Gebiete ge. 
ben J 8

) . Aber im völki . 
sehen Führerreich ist 
der gesamte Wirtschafts~ 
raum in die politische Gesamtordnung einbezogen 
und der Plan ist ein scharf umrissener Begriff, 
der vom politischen Ethos getragen wird. Die 
Technik ist ebenso wie die Wirtschaft Mittel. In. 
strument zum Leben, Werkzeug des sich s(!iner 
bemächtigenden politischen Strebens. 

Richtige Planung unterscheidet sich von jener 
Planung, die es der ,iboa constrictor der Büro. 
kratie" ermöglicht, in unübersehbaren \Vindungen 
des Verwaltungsmechanismus die lebendige Tat. 
kraft zu erdrücken. Planung höherer Art heißt 
immer auch planvollc Auswahl fähiger Persönlich . 
keiten. Wenn es gelingt, den Kreis der Planer im. 
mer wieder mit sicherem Instinkt aus junger \Vis ~ 
sensehaft und Praxis zu ergänzen, ihr gemein< 
sames politisches und wissenschaftliches Ethos 
aufzunehmen, so kann trotz größtmöglicher Ein. 
zelinitiative und Freiheit doch stets die innere 
Richtung dieses Schaffens zu höherer, gewachsener 
Planung, nicht aus einer äußeren Anordnung, son . 
dern aus ein er inneren Ordnung führen. 

In den bloßgestellten Versuchen erkennt man 
übrigens einen ähnlichen Vorgang, bei dem ande
rerseits vielfach etwa der Begriff der Ku I t u r 
auf das Geistige oder Künstlerische beschränkt 
wird tSa). Wir wissen sicherlich alle, was ist und 
was no c h nie h t sein kann, und daß - bildlich 
geredet - niemals das Pferd beim Schwanze auf. 
gez~ium t werden darf. Aber beim Bau, in Planung 
und Tat, haben wir unerbittlich immer ·daran zu 
denken, daß es nicht bIo ß um die reine, los. 
gelöste und für s ich bestehende Dinghaftigkeit 
und um die unmittelbare gegenwärtige Nutzbar. 
kcit geht, wenn verbindlich und geschichtli oh, 

Ein Fachorgan 

wenn nationalsozialistisch gesunde und schöne, 
freie und luftige, fruchtbare und gesicherte Heimat 
in ,der Landschaft gestaltet werden soll. An unse. 
rem politischen Planungs s t i 1 zeigt sich, wie wir 
die Zeit und ihren Anspruch begreifen, wie wir 
unseren zeitgemäßen Weg zur Gestaltung und Ep 
füllung des Raumes gehen. 

Umfangreiche Erziehungsaufgaben sind uns mit 
der Arbeit an der Neuordnung unseres Lebens. 
raumes gestellt. Sie müssen von der gesamten 
Parteiorganisation , den Schulen und Hochschulen, 
der HJ. und dem Arbe,itsdienst, ,der Wehrmacht 
und dem Luftschutz, von den Behörden und von 
der Presse geleistet werden. Wir ringen auf diesem 
Gebiete um eine neu e Lei b 1 ich k e i tun se . 
res V 0 1 k s t ums, um Wohnung, Gesundheit, 
Arbeit und Sicherheit aller, die in der Sehick~ 
salsgemeinschaft eines Volkes verbunden sind, 
letzten Endes um die Schaffung neuer Heimat, 
um das Erlebnis der Heimat des deutschen Men~ 
sehen, eines Stücks Erde, mit dem er sich durch 
einen tiefen schioksalsmäßigen Zusammenhang 
verbunden weiß1D). Alle die genannten Einrich. 
tungen müssen mithelfen, 'daß das Ohr gefun. 
den wird für das, was die Reichsstelle für Raum. 
ordn~ng und die sie beratende Reichsplanungs. 
gemelllschaft wollen und tun. Unser Weg ist uns 
gewiesen von der höchsten Befehlsstelle des deut. 
sehen Herzens! 

J8) Vgl. E. Fa r s t h o f f . " Führu oOl! und Planung··, in .,D eutsch es 
;(cc ht" , 1937, S . 48 f. 

JS.) Vgl. da~egcn H. von /'vi e t z s c h , "Schlummernde W ehrkrä ft e. 
N< l1 e soldatische Blic kfeld er " , Old cnbur~ 1935. 

IAj \igl. Reichsminister K c r r I , .. Di e Ordnun~ des deutschen Volks
bod ells·· , in "Der 3. Re ic hsball ernta g jn Goslar"', Ber!;n 1935. 

isf /lein UnferbalfunBs= und Familienbläffchen, sondern ein Werkzeug der 

Berufsarbeit; es soll nichf gelesen und überflogen - wer sich damit begnüBf, 

sd)adef sich selbsf -, sondern durd)gearbeifef werden. 
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Luftschutz auf dem Lande 
W. G r e b e, Referent im Reichs- und Preußischen Ministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft 

Im allgemeinen ist das flache Land weniger den 
Gebhren auS der Luft, ,d. h. Fliegerangriften, aus~ 
gesetzt als Industriegebiete und Städte. Im Ge~ 
birge schützt der Wald und in der Ebene die 
Weiträumigkeit des län.dlichen Raumes. Diese 
Feststellungen treffen jedoch im wesentlichen nur 
für das Leben der Bevölkerung des platten Lan~ 
des zu. 

Hinsichtlich der lebenswichtigen Güter jedoch 
sind das Land und das Dorf sehr stark luftge~ 
fährdet. Der Weltkrieg war Beweis genug, daß 
H u n ger der große Feind ,im Rücken des Feld~ 
heeres ist. Unsere Feinde wissen genau, daß im 
Ernstfalle durch die Schwächung unserer Ernäh~ 
rungsbasis für sie gewaltige Vorteile zu erzielen 
sind. Daher ist Vorsorge zu treffen, daß neben 
dem Schutz der Landbevölkerung die Erzeugnisse 
unserer Äcker und Wiesen und auch unsere Vielh~ 
bestände ge chützt werden . . 

Wir haben gerade in den letzten Jahren in Dör~ 
fern B r ä n devon größtem Ausmaß erlebt; des~ 
halb erscheint die Befürchtung, daß im Ernstfalle 
zahlreiche Dörfer durch Fliegerangriffe in kurzer 
Zeit in Flammen aufgehen können, nur zu gerecht~ 
fertigt. In unseren Dörfern aber befinden sich 
unsere ,ahrungsreserven, insbesondere Getreide 
und Vieh. Die bisher durch Blitzsohlag oder auf 
andere Weise entstandenen großen Brände haben 
in engen Haufendörfern die vernichtendsten Wip 
kungen gehabt. 

Damit wird eine Frage aufgeworfen, die im Rah, 
men der gesamten Landwirtschaft im allgemeinen 
und des Luftschutzes im besonderen eine solche 
Bedeutung hat, daß es Pflicht ist, sich damit ein, 
gehcnder zu beschäftigen. 

Die ers ten Ansiedlungen unserer Vorfahren wa~ 
ren sogenannte S t re u sie d 1 u n gen. Um den 
Kern oder Führel'hof herum wurden in angern esse, 
nen Entfernungen die Sippenhöfe errichtet. Somit 
entstanden die Weiler. Das Gepräge dieser Sied, 
lungsart bildete jedoch stets der Ein z e I hof. 
Im Verlauf kriegerischer Auseinandersetzungen 
mit Nachbarvölkern bestand jedoch ein Sohutz, 
bedürfnis und damit die N otwel1'digkeit eines 

äheraneinanderrückens, um den Angreifern bes: 
seren Widerstand leisten zu können. 

Im Mittelalter und im Dreißigjährigen Kricge 
war das Land kaum geschützt und wurde ,durch 
Brandschatzung heimgesucht. Die Lehre der V cr~ 
gangcflIheit führte auch in denjenigen Gcbietcn, 
wo vom :lckerwirtschaftlichen Standpunkt der Ein' 
zelhof oder die aufgelockerte Dorfform gegeben 
war, hauptsächlich aus Vertcidigungsgründcn zur 
Hau f end 0 r f bildung. Andererseits ist es für 
einen landwirtschaftlichen Betrieb von größter Be~ 
deutung. Arbeitswege von eier HofsteIle bis zum 
Acker zu sparen. Die Gcgenden, wo das enge 
Haufendorf vorherrscht, sind dieselben, wo sich 
zumeist kriegerische Auseinandersetzungen abge' 
spielt haben, also dcr mittelrhcinische, der mittel, 
dcutsche und der südostdeutsche Raum. In Ge~ 
birgsgegenden sind naturbeelingte Einflüsse, wie 
Klima, Wasserversorgung usw., für eine ,dichte 
Haufendorfsiedlung im Tal maßgebend gewesen. 

Geblieben is t in der Neuzeit das Schutzbedürf~ 
nis. Geändert haben sich jcdoch grundlcgend die 
V raussetzungen für wirksamen Schutz. Aus den ' 
sclben Gründen, die früher eine enge, dichte, ge' 
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schl c5Senc Sicdlung notwendig mat:h tcn . muß 
heute elie auf gel 0 c k e r t c Dorfform in luft, 
schutztechnischer Hinsicht als dic idcale ange: 
sehen werden. Es wird feindlichcn Fliegcrsta ffeln 
nicht einfallen, Einzelhöfc urld zerstreutc Sied~ 
lungcn zum Gegenstand cines Angriffs zu machen; 
dagegen sind enge Haufendörfer willkommenc und 
sichere Angriff ziele. 

Bei der Anlage neuer Baucrndörfer im Zü~c der 
eu bildung deutschen Baucrntums stellt daher der 

Herr Reichsernährungsminister in erster Linie aus 
ackerwirtschaftlichen, daneben aber auch aus 
zwingenden Gründen des Luftschutzes die Forde~ 
rung, der aufgelockerten Dorfform dcn Vorzug zu 
geben. Dabei wird natürlich angestrebt, neben den 
rein zweckbedingten Erfordernisscn auch denen 
kultureller Art, d. h. der harmonischen Einord ~ 
nung der neuen Höfe und Dörfer in den länd, 
lichen Raum, Rechnung zu tragen. Die wiederholt, 
namentlich aus Architektcnkreisen, vertretenen 
Wünsche nach geschlossener Dorfsiedlung können 
nieht als stichhaltig anerkannt werden, auch nicht 
dcr Grund, daß in engcn geschlossenen I-Iaufcn ' 
dörfern die nationalsozialistischc Dorfgemcinsohaft 
gefördert wird. Vielmehr muß der Standpunkt, 
daß dic Enge in vielen Dörfcrn ,die Ursache für 
Streitigkciten und Widerwärtigkeiten ist, bei auf~ 
gelockertcn Dorfformen abcr viel weniger Rei: 
bungspunkte entstehen, aufrechterhalten werden. 
Also die Engc führt ,die Menschen nicht zusam: 
men, sondern auseinander, während die Weiträu, 
migkcit eines Dorfes die Menschen zusammen ~ 
schließt. 

In vielen Gegenden sind eine Zer s pli t t c ~ 
run g des Grundbesitzcs und damit eine Er~ 
schwernis der Wirtschaftsführung eingetrc ten, die 
Gegenmaßnahmen erfordern. In großem Umfange 
wird daher in den näohsten Jahrzehnten einc Zu~ 
sammenlegung des Splitterbesitzes, der kleinsten 
Parzellen, mit glcichzeitiger Auflockerung der Dör~ 
fer erfolgcn. A ll erdings werden hicr all c Ge~ 
sichtspunktc Berücksichtigung finden müssen. Die 
Kosten eier Versorgung mit Wasser und Licht usw. 
müssen auf ein erträgliches Mindestmaß bc. 
schränkt bleibcn. In Dänemark ist beispielsweise 
bercits aus rein ackerwi rtschaftlichcn Gründcn 
scit etwa 100 Jahren unter Anwendung von ge~ 
sctzlichen Maßnahm en cine A uflockerung der Dör: 
fer durchgeführt, was als einc wesentl iche Ursache 
für den Hoohstand der dänisch en Landwirtschaft 
anzusehen is t. Es ist bekannt, daß bei N euanlagcn 
der planendc Architekt die ncu en Gebäude am 
liebsten dicht beieinander sctzen möchte, um eincn 
günstigcren Eindruck durch die Erfassung mög< 
lichst zahlreicher Gebäude von einem Blickpunkt 
aus zu erreichcn. So sind selbst in dcr Zcit nach 
1933 noch einigc cnge Dorfanlagen geschaffen, dic 
dem Ideal kcineswegs entsprechen. In den letzter. 
Jahren jedoch ist das Prinzip der Auflockerung 
planvoll durchgcführt, und die neucn Hof, und 
Dorfanlagen fügcn sich dabei recht ~ut in das 
Landschaftsbild cin. Ist die Auflockerung ci nm al 
durchgeführt, so ist der Gcfahr der Ausdehnung 
von Bränden, dic ja ,durch Brandbomben leicht 
entstehen können, am besten entgegengcwirkt. So' 
mit wird klar, daß allc weiteren Maßnahmen zu' 
gunsten des Luftschutzes auf dem Lande nur Er' 
gänzungen zu se in brauchen. 



J cder Bauernhof sollte nach Möglichkeit einen 
Ti e f keil e r erhalten, um die Erzeugnisse in 
kühlen Kellern im Sommer und in nicht zu kalten 
im Winter aufzubew:::hrcn. Er erfordert dicke 
Wände und gu te Decken. Unsere Hausfrauen .~ Ja ~ 
gen bei neuzeitlichen Bauten heute . oft uber 
schleohte Keller, hauptsächlich solche, dlC zu sehr 
den Temperaturschwankungen unterliegen. 

Die Keller sollen im Ernstfall auch als Sc hut z~ 
r ä u m e benutzt werden. Auch hier zeigt sich, 
daß landwirtschaftliche und betriebswirtschaft. 
liehe Erfordernisse sowie Erfordernisse des Luft~ 
schutzes gemeinsame Voraussetzungen haben. In 
den guten alten Bauernkellern aus der Vergan,gen< 
heit sind die Erzeugnisse des Ackers gegen Frost 
und die Menschen vor Luftangriffen geschützt. 
Die Anzeichen für eine bessere Kellerausführung 
sind überall zu bemerken, und damit woird auch 
den Erfordernissen des Luftschutzes Rechnung 
getragen. Gemeinsame Schutzräume i~ den Dör~ 
fern sind, abgesehen von solchen fur S,:hulen 
und Gebäude die öffentlichen Zwecken dienen, 
kaum erforde;lich da jeder verantwortliche Land. 
wirt oder Viehh~lter im Ernstfalle in seinem 
Hause in der ähe seines Viehes, bleiben möchte. 
Es m~ß dafür gesorgt werden, .daß jeder .Bauern. 
hof einen vernünftigen Keller hat, dann 1st auch 
für den Luftschutz der Bauernfamilie gesorgt. Roh. 
stoffwirtschaftliche Gründe zwingen dazu, ·der 
Ausführung der G e w ö 1 b e k 0 n s t r u k t ~ 0 n e n 
größere Beachtung zu schenken, ynd .nlemand 
wird bezweifeln, daß ein Kellergewolbe 1m Ernst~ 
falle größeren oder mindestens .. denselb.~n Schutz 
bietet wie selbst eine gut ausgefuhrte Trager< oder 
Stein eisend ecke. 

Wegen der rohstoffwirtschaftlichen Lage ist auch 
den Hol z k 0 n s t r u k t ion e n größere Bedeu~ 
tung beizumessen. Dabei ist nicht an das Fach. 
werkhaus gedaoht, sondern an die Hol z bai< 
k end eck e n. Namentlich interessieren hier die 
S t a 11 u n gen. Ober den Rindviehställen sind 
meist Heu und Stroh gelagert. Diese Räume sind 
äußerst feuergefährlich. Es ist unschwer nachzu. 
weisen, daß nicht allein durch eine senkrechte Ab. 
trennung der einzelnen Wohn~ und Wirtschafts; 
räume die Brandgefahr vermieden wird, sondern 
daß in erster Linie eine waagerechte Schutzsohicht, 
d. h. ein Deckenschutz, notwendig ist (z. B. Lehm< 
schlag). Es ist wünschenswert, daß die zum ~eil 
zu harten Forderungen betr. Brandmauern zuruck~ 
gestellt werden. Bei der vom Reich nährsta~.d seit 
Jahren propagierten besseren Be~ und Entluftung 
der Ställe sind auch die in den Ställen verbauten 
Hölzer besser vor Fäulnis geschützt. Somit ist es 
durchaus vertretbar, daß über den Balkendecken 
L e h m s chi c h te n in einer Stärke aufgetragen 
werden die bei ausbrechenden Bränden in den 
Räume~ unter oder über der Decke möglichst 
lange Widerstand gegen das Feuer bietet. Dieser 
Frage ist auch deshalb be~onder~ Rechnung zu 
tragen, weil Lehm in den mel~ten Fallen vorhanden 
ist. Gips< oder Zementestnche auf Lehm~~h~ag 
sind mit bestem Erfolge angewandt. aturb.ch 
sollen auch Brandmauern größere Räume unterem< 
ander abschließen, jedoch müssen die Gobäude~ 
teile in waagereohter Lage besser als bisher feuer< 
geschützt werden. 

Wiederholt ist in der Fachpresse über Pa t e n t~ 
auf s t a 11 u n gen geschrieben. Eins dieser Pa< 
tente ist auch die aemeinsame Entkoppe. 
lu n g der Tiere. '~war weisen .die. Hersteller im< 
mcr wieder auf ·d1e Gefahrcn bel auftretenden 

Bränden hin, die darin bestchen, daß die Tiere 
nicht rechtzcitig von ihren Standorten befreit wer< 
den können, während eine gemeinsame Entkoppe; 
lung, also das gleichzeitige Lösen der Anbindevor~ 
richtungen, cin wirksames Mittel zur Rettung der 
Viehbeständc sei. Die gcgentei lige Auffassung ist 
jedoch richtiger. Die glciohzeitigc Entkoppelung 
einer größeren Anzahl Tiere - von 10, 15 oder 
20 Stück - bedeutet eine große Gefahr. Durch 
oie Verängstigung bei Bränden werden die Tierc 
glcichzcitig zur Tür streben und sich gegenseitig 
erdrücken, während bei eincr gutcn Einzelan~ 
bindevorrichtung beherzte Menschen die Tiere 
nacheinander in rascher Folge entkoppeln können . 
Wichtig ist bei der Ausführung von Stallui1gen, 
daß mehrere ausreichend große Türen vOflhanden 
sind, damit Mensch und Vieh durch verschiedene 
Ausgänge ins Frcie gelangen können. 

Zu erwiihncn bleibt noch die Be d ach u n g s ; 
fra g c. A'Uch hier ist es so, daß das, was ,den 
praktischen Erfordernissen der Landwirtschaft 
dient, den Luftschutzerfordernissen nicht entge~ 
gensteht. Aus Zweckmäßigkeitsgründen und im 
Interesse der Erhaltung eines guten Landsohafts; 
bildes haben das Reichsernährungsministerium 
und der Reichsnährstand 2egen Bleche, Pappen 
und verschiedene Ersatzbaustoffe Front gemacht. 
Mit Blech gedeckte Dächer sind aus der Luft aus 
großer Höhe und großer Entfernung leicht, dage~ 
gen Ziegel, die meist einen stumpfen Ton haben 
_ . selbst wenn s.ic rot sind -, weniger leicht zu 
erkennen. Auch Dachpappe ist namentlich in den 
ersten Monaten nach dem euanstrich (Teerung) 
aus großer Entfernung leicht erkennbar. Das 
Weich dach kann dort empfohlen werden, wo 
die Voraussetzung, d. h . genügend Reth, vorhan~ 
dcn ist und wenn die EinzelhofIagc dies gestattet. 
Es ist nicht richtig, das Fachwerkhaus und das 
Strohdaoh auf jedcn Fall zu fördern, denn bei 
enger Dorflagc bedeuten solche Konstruktionen 
große Gefahren. Zu wünschen ist jedoch, daß 
dort, wo gute Voraussetzungen für das Fachwerk 
gegeben sind, das Faohwerkdach richtig ausge~ 
führt wird. In verschiedenen Gebietsteilen hat die 
Baupolizei die Forderung erhoben, nur graue oder 
dunkle Ziegel zu verwenden. Es kann keinen 
Widcrspruch bedcuten, wenn der Standpunkt ver; 
treten wird, daß die Forderung nach grauen Dach; 
fläohen nur dort berechtigt ist, wo in der ähe 
Industrie. oder sonstige lebenswichtige Werke He; 
gen. Das rote Ziegeldach nimmt schon nach kur; 
zer Zeit eine Färbung an, die sich der Umgebung 
anpaßt. 

Wichtig für den ländlichcn Luftschutz sind auch 
Bau m p f la n zu n gen. Hier wird ebenfalls bei 
der eubitdung deutschen Bauerntums voll an die 
Arbeit gegangen. 

Es sollte hiermit nur cin Gesamtüberblick über 
die Ansichten des ländlichen Luftschutzes gege. 
ben wel"'den. Im Reichsluftfahrtministerium und 
dem Reichsernährungsministerium besteht eine 
Meinung hinsichtlich der Organisation und der 
Propagierung des Luftschutzes auf dem Lande. 
übertriebene Forderungen im Einzelfall helfen 
keineswegs das erstrebte Ziel erreichen, SOI1; 

dern nur eine großzügige, auf lange S.icht vor. 
bereitete Arbeit kann zu dem Erfolge führen. Er; 
forderlich ist, die Landbevölkerung über die Not; 
wcndigkeiten des zivilen Luftschutzes aufzuklären 
und mit den berufenen Dienststellen gemeinsam 
daran zu arbeiten, die Gefahren, die unser Vater; 
land im Ernstfalle bedrohen, herabzumindern oder 
gar zu beseitigen. 
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Stadt- und Landesplanung 
Die Strategie des baulichen Luftschutzes 
Stadtbaudirektor DrAng. M. Ren d s eh m i d t, Berlin 

Raumordnung und Stadtplanung sind heute 
nicht mehr reine Friedensaufgaben der Nation. 
Sie s~n d vielmehr in hohem Maße auch wehrpoli~ 
tische Aufgaben der Landesverteidigung, insb e~ 
sondere des baulichen Luftschutzes. Wie die Ein~ 
führung der Feuerwaffe seinerzeit die Entwicb 
lung der mittelalterlichen Stadt und ihrer Befesti ~ 
gungsanlagen abschloß und ganz neue Stadb und 
Verteidigungsanlagen h ervorri f, so müssen at!.:h 
heute aus dem Einsatz der Luftwaffe und aus der 
Luftempfindlichkeit für unsere immobilen städ~ 
tischen Menschenzusammenballungen die Kon~ 
sequenzen für die zukünftige S t a d t pi a nun g 
gezogen werden. Hier liegen die grundlegenden, 
die eigentlichen strategischen Aufgaben des bau ~ 
lichen Lufts chutzes unserer Städte. Alle sonsti~en 
baulichen Schutzmaßnahmen sind im Vergleich 
hierzu von beschränkter taktischer oder rein 
technischer Bedeutung. 

I. Grundsätze. 
Die grundsätzliche Betrachtung verweist dabei 

auf zwei grundlegende Beziehungen der Stadt~ 
planung zur militärischen Raumordnung, nämlich: 

1. zur Form des Truppeneinsatzes im Felde und 
2. zur friedensmäßigen Planung als zeitHch über~ 

wiegender lebensgesetzlicher Betriebsform. 

1. Ver h ä I t n i s zur fee h t end e n T r u p p e. 
Der Auseinanderziehung, Tiefengliederung und 

aufgelockerten Flächenverteilung der Truppe 
müßte eine Aufloclcerung der starren dichten 
Front der Städle entsprechen, indem auch diese 
in lockere Gruppen auf gel ö s t und mit der ge~ 
ringsten erreichbaren Wohn dichte lose belegt 
werden. Die heutigen Städte entsprechen aber 
vielmehr den dioht zusammengeballten fridcri~ 
zianischen Karrees und sonstigen der Vergangen~ 
heit angehörigen Truppenzusammenballungen. 

G run d : Der ähnliche Waffeneinsatz des Gegners 
und die ähnliche Waffenwirkung gegen Truppe und 
Zivilbevölkerung erfordern auch für die Verteilung 
der Zivilbevölkerung ähnliche Grundsä tze wie für 
die Truppe, um so mehr, als die Truppe beweglich 
ist und bleibt, während die städtische Verteilung der 
Zivilbevölkerung immobil und starr ist. 

2. Ver h ä I t n i s zur F r i e den s p I a nun g. 
Überraschenderweise, bei näherer Betrachtung 

jedoch aus innerer Notwendigkeit heraus, ent~ 
sprechen die militärischen defensiven Gesichts~ 
punkte des Städtebaues in allen wesentlichen 
Punkten den I e:b e n s g es e t z I ich e n und s 0 ~ 
z i ale n städtebaulichen Forderungen der Gegen
wart. 

G run d : Der Städtebau ist heute weniger eine 
technische, kapitalistische oder rein ästhetische als 
vielmehr eine soziale. lebenschützende und leben
erhaltende Aufgabe. Die Lebensgesetze der ation 
aber bleiben sich in ihren Grundlagen unter Krie,gs
und Friedensverhältnissen gleich. Der Krieg bringt 
alle Lebensgesetze nur noch klarer und schärfer z·um 
• usdruck. 

11. Durchführungsmöglichkeit. 
Veränderungen in ,der Struktur und der Ver~ 

teilung unserer Städte sind selbstverständlich 

8 

schwierig und nur i n I ä n ger e n Z e i t r ä u ~ 
me n möglich . Im gegebenen geschichtlichen 
Tempo städtebaulicher Entwicklung jedoch sind 
grundlegende Veränderungen sowohl unter wirt~ 
schaftlichen als auch unter verwaltungstechni~ 
sehen Gesichtspunkten durchaus möglich. Mit 
der "Reichsstelle für Raumordnung" hat der nati~ 
nalsozialistische Staat die übergeordnete Zentral. 
stelle für eine einheitlich e Planung auf lange Sicht 
geschaffen. 

Wie die nachstehenden AusführLIngen noch zei~ 
gen werden, ist dabei die grundlegende Übe r ~ 
e instimmung zwischen der Frie 
densplanun g und den militärischen 
F 0 r der u n gen von größter Bedeutung. Die 
Unterstützung seitens der Wehrpolitik wird dem 
Städtebauer zur Erreiohung seiner Forderungen 
stets erwünscht sein, umgekehrt wird er bereit 
sein, Forderungen der Landesverteidigung zu un
terstützen, die fast immer auch für den Friedens: 
zustand nützlich und sozial vorteilhaft sein wep 
den. Eine gewisse Zusammenarbeit bei der Par~ 
teien besteht bereits. Zweck dieser Zeilen ist, die 
sachliche Berechtigung und innere Notwendigkeit 
dieser Zusammenarbeit zu erläutern und zu un. 
terstreichen. 

111. Einzelfragen neuzeitlicher Stadtplanung. 
Die wichtigsten Fragen des Städtebaues und 

der Raumordnung unter den Gesichtspunkten der 
Landesverteidigung sind folgende: 

1. Erhaltung und planvolle Vermehrung der 
Gri.in~ und Freiflächen innerhalb dicht be<;i e ~ 
delter Gebiete. 

2. Erhaltung und Neuschaffung von Baulücken 
innerhalb der geschlossenen Bauweise. 

3. Verminderung von Wohn dichte und Bauhöhe 
durch Stadtgesundungsmaßnahmen. 

4. Dezentralisation von Wohnraum, Industrie, 
Krankenhäusern, Schulen usw. 

5. Dezentralisation und besondere zweckmäßige 
Systematisierung des Verkehrs und der 
Energieversorgung der Städte. 

Die Bilder zeigen U ntersuchun gen des Stadtbau ~ 
direktors G. A. PI atz, tdie einer größeren For~ 
schungsarbeit über die 'AltstadtgelSundung ent. 
nommen sind und dartun. in welcher Weise dicht 
überbaute Baublöcke aufgelockert, geöffnet und 
zum Teil mit Grünflächen versehen werden 
könnten. Wenn die Pläne selbst auch zunächst 
noch nicht für eine unmittelbare Ausführung end. 
gültig durchgearbeitet sind, so sind sie doch in 
hervorragender Weise geeignet, zu zeigen, in wel~ 
eher Weise und in welchem Umfange derartige 
Auflockerungen t echnisch und unter gewissen 
Voraussetzungen auch wirtsohaftlich durchführ~ 
bar sind. 

1. Erhaltung und planvolle Vermeh ~ 
rung der Grün - und Freif l ächen in ~ 
n e r hai b die h t b e s i e dei t erG e b i e t c . 

N ioht die stark ausnutzbaren Baublöcke, son' 
dem die G r ü n - und Fr e i f I ä ehe n bilden den 
wertvollsten Bestandteil der heutigen Stadt. Die 
früheren Haus~ und Grundbesitzerparlamente der 



Bild 1. Stark überbauter Quadratischer Baublock einer Großstadt. 

deutschen Städte machten meist ihren Einfluß da~ 
hin geltend, daß die bauliche Arusnutzbarkeit stän ' 
dig erhöht wurde, um hierdurch eine immer 
h öhere Rente und höhere Grundstückswerte zu 
erzielen. Da wir aber heute die Stadtplanung vom 
Gesichtspunkt der Lebensgesetze der Bevölke ~ 
rung aus betrachten , müssen die Leben und Ge~ 
sundhe.it fördernden und das Leben schützenden 
Planungen geförd ert werden. Hierzu gehören 
schon vom Friedensstandpunkt aus die Wasser~ 
flächen, Grün, und sonstigen Freiflächen. 

Das Ziel muß folgendes sein: Bi s j e t z t bi I , 
den di e Grünflächen m e i s t In se ln 
im Häusermeer, zukünftig müs se n 
um ge k e hrt di e Bau ge bi e t e Inseln 
in n e r haI b d e r Fr e i f I ä ehe n b i I den . 

Die hauptsächlichsten vorhandenen Grün , 
und Freiflächen sind folgend e : 
a) Was s e r f I ä eh e n , die in Gestalt von 

Flußläufen oder Seen die Stadt auflok~ 
kern und zerteilen, 

b) na tür I ich e Wälder, Parks. D orfauen. 
breite Alleen. unbebaubare Felsen und 
Hi.i~el , 

c) fr eihegende Ku n s t ~ oder N at u r ~ 
d e n k m ä I e r, die vom Standpunkt des 
Natur< und H eimatschutzes als Dauer; 
fr eiflächen zu erhalten sind, 

d) durch die Bebauungspläne ausgewiesen e 
k ü n s t I ich e PI ätz e und Freiflächen, 

e) S pi e I ~ und S p 0 r t p I ä t z e, Schulhöfe 
und ähnliche Anlagen, 

f) schließlich di e auf städtischem oder Pri~ 
vatgelände vorhandenen K lei n gär ~ 
t e n, Lauben~ oder Schrebergärten, di e 
in manchen Städten dank ihrem U m ' 
fan ge den größten städtebaulichen Ab 
tivposten bilden , den wir üb erhaupt im 
AugenbliGk besitzen. 

Aufschließung von Wohnungss iedlungsgeb ieten 
vom 22. 9. 1933 und Gesetz zur Ordnung des 
deutschen Siedlun gswesens vom 3. 6. 1934), ver, 
ankert worden. Die Freiflächen bilden die natür~ 
lichen grünen Lungen der Stadt, sie wirken als 
Staubfänger und führen den diohten Wohngebie, 
ten frische Luft zu. Sie tragen zu einer Auflock e; 
rung der Wohndichte und einer natürlichen Aus~ 
einanderziehung der Bevölk erung bei , haben also 
einen hervorragenden s 0 z i a I h y g i e n i s ehe n 
\V ert . Sie sind für die Kinderaufzucht als Spieb 
und Erholungsflächen, in gleicher Weise auch für 
die erholungsbedürftige ältere Bevölkerung von 
größtem Wert. Sie vermitteln dem überanstreng, 
ten und gehetzten Großstädter Ruhe und En~t ~ 
spannung und wirken da-her wohltuend auf das 
Nervensystem. Sie ermöglichen der h eranwaehsen ~ 
den Jugend die Betätigung in Spiel und Sport 
und s ichern damit di e gesunde körperliche Ent ~ 
wicklung als Ausgleich für die sonstige überwie; 
gend geistige Tätigkeit der G roßs tadtbevölkerung. 
Die Bet ätigung der Bevölkerung in den Wohnlau ~ 

. bengebieten bietet gerade j-ungen Familien, di e 
dort in erster Linie hingehören , folgend e Vor ~ 
züge: 
a) di e erforderliche ruhige Eiholungsstätte für 

den Mann, aber auch für die Frau als Trä ~ 
gerin der Nachkommenschaft, 

b) ein e gesunde zusätzliche Ernährung aus dem 
Kleingarten durch Gemüse, Obst usw .. 

c) Hebung der Kaufkraft durch Freiwerden von 
Mitteln infolge t eilweiser Selbstversorgung, 

d) den wünschenswerten Auslauf für die Kinder 
in Luft und Sonne, 

e) die Verbindung der jungen Familien und ihrer 
Nachkommen mit den Ereignissen der Natur 
durch Beobachten und Arbeiten in der Natur 
und am Boden. 

Hiermit wird auch das i d e e Il e Mo m e n t : 
das mit allen Grün~, Frei~ und W asserfl ächen ver< 
knüpft ist, herausgestellt . D er großstäd tische Ar ~ 

Die B e d e u tun g dieser Freiflächen für 
die Bevölkerung in Friedenszeiten ist heute 
von allen Fachleuten im wesentlichen aner~ 
kannt und auch durch die Gesetzgebung, 
wie z. B. das Reichsnaturschutzgesetz vom 
26. 6. 1935 und sonstige neue nationa1soz ia ~ 
listische Gesetze (z. B. Gesetz üb er die 

Bild 1.: Vorschlal! für die Auflockerung des Blockes (Bild 1). Teilweiser 
Abbruch und ÖHnung der Randbebauung durch SchaHung größerer Baulücken. 
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beiter wird schließlich eine innere Einstellung zu 
seinem Vaterlande und seiner schönen Heimat 
nur dann finden, wenn ihm die anmutige deutsche 
Landschaft, wenn ihm Flur und Natur auch im 
täglichen Leben in der Nähe seiner Arbeitsstätte 
in der Großstadt täglich gezeigt und vor Augen 
geführt werden. Gerade die seelische Beeinflus' 
sung des Städters durch ideelle Momente ist in 
der Vergangenheit allzusehr verkannt und ver, 
nachlässigt worden. Man durfte sich nicht wun, 
dem, wenn bei dieser Einstellung schließlich die 
Großstadtbevölkerung immer realistischer und 
immer materialistischer wurde. 

Aber auch vom Standpunkt der Landesverteidi , 
gung aus steht die see li s ehe B e ein f I u s , 
s u n g der S t a d t b e v ö I k e run g und ihrer 
Nervenkraft mit an erster Stelle. Gesunde Ver, 
hältnisse im Frieden bilden geradezu die Grund, 
la~e für die seelische und Nervenwiderstands, 
k;aft der Bevölkerung im Kriegsfalle. 

Mittel gegen große, um sich greifende Brände, 
die mit technischen Mitteln überhaupt nicht 
mehr zu bekämpfen sind. Sie wirken als Brand, 
schneisen. Da immer die Möglichkeit besteht, 
daß auch Hauptverkehrsstraßen durch Spren, 
gungen, Hauseinstürze und Straßenzerstörungen 
zeitweise gesperrt sind, werden dann ben ach, 
barte größere Freiflächen von großer Wichtig, 
keit für Verkehrsumleitungen sein. Die Verga, 
sung einzelner Baublöcke und Stadtteile wird 
am wirkungsvollsten und kräftigsten durch die 
natürliche Zuführung frischer Luftmassen besei, 
tigt. Auch hierfür sind die Luftbewegung und die 
in größeren Freiflächen vorhand;me Frischluft 
von Vorteil. 

Daneben haben aber die Freiflächen auch eine 
erhebliche tee h n i s ehe B e d e u tun g vom 
Verteidigungsstandpunkt aus. Daß die Anzahl der. 
Treffer jeder Art unmittelbar im Verhältn is ver, 
größerter Freiflächen vermindert wird, ist ein, 

Die vorstehenden Gesichtspunkte zeigen, wie 
wichtig es wäre, zukünftig die Baugebiete als In' 
seIn zwischen Grün, und Freiflächen zu legen. Sie 
zeigen aber auoh, inwieweit die Gesichtspunkte 
der Friedensplanung und der kriegsmäßigen Ver, 
teidigung bezüglich der Grün, und Freiflächen 
übereinstimmen. 

2. E r hai tun gun d Neu s c h a f fun g von 
Baulücken innerhalb der geschlos, 

sen e n Bau w eis e. 
DIESEN 5 GRUND~TÜC;K(N~ 

489 "'OHNUNGEN 
0"'10'0 .. . 

4-1 I<ELLERVJOHNUNGEN 

198 KOCHSTUBEN . 
EINWOHNER (212 ~ I NOEl\ l 

leuchtend. Die durchschnittliche 
Wohndichte der Bevölkerung, die ja 
zum Teil in unseren Großstädten 
erschreckend groß ist, wird durch 
die Freiflächen vermindert, so daß 
die Luftempfindlichkeit nicht nur be; 
züglich der Bauobjekte, sondern 
auch bezüglich der Lebewesen her, 
abgesetzt wird. Die Sprengwirkung 
bei Treffern auf Plätzen, breiten 
Straßen und Freiflächen ist infolge 
der fehlenden Ver dämmung eine be, 
deutend geringere als auf engen Hö, 
fen und in engen Straßen. Ferner 
bilden breitere Grün, und Frei, 
flächen , namentlich Wasserflächen, 
wohl das einzige durchgreifende 
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Es war inder Vergangenheit ein Grundsatz des 
Städtebaues, daß Bau 1 ü c k e n sobald wie mög, 
lieh geschlossen wurden, da einmal die ausgebau, 
ten Straßen dort sowieso vorhanden waren und 

Bild 2. Beispiel 
eines im Innern 

noch stärker zugebauten 
Baublocks. Besonders 

schlecht und gefährlich 
die fünf Grundstücke 

am oberen Rande. 

andererseits der geschlossene Rei< 
henbau zwischen vorhandenen 
Brandgiebeln besonders wirt, 
schaftlich war. Seit Jahren ist je, 
doch nunmehr der Begriff des 
durchlüftbaren Baublocks, der al, 
so nicht mehr ringsherum .ge' 
schlossen ist, sondern planmä, 
ßige Lücken zur Durchlüftung 
aufweist, aufgetreten. Erkennt 
man die Richtigkeit dieses Ge, 
dankens sowohl vom sozialen. hy' 
gien ischen als auch vom ästheti, 
sehen Standpunkt aus an, so 
taucht die Frage auf, ob man denn 
bei älteren, aber durch fehlende 
Bebauun~ zur Zeit noch nicht völ, 
Hg geschlossenen Baulücken tab 

Bild 2 a. Vorschlag !ür die Aus· 
höhlung des Baublockes in Bild 2 
durch Abbrüche und SchaHung in
nerer bepflanzter Höfe. Die vor
handene Baulücke ist planmäßig 
erhalten und dient mit zur Ent
lüftung der inneren FreiDächen. 



sächlich die endgültig ringsherum geschlos~ 
sene Bauweise noch durchführen soll. Es be~ 
steht aber durchaus die Möglichkeit - wenn 
die Raulücken noch groß genug sind -, ein ~ 
wand frei gestaltete Kopfbauten an den vor~ 
handencn Nachbarbrandgiebeln aufzuführen, 

Bild 3. Gruppe von sieben über· 
bauten Baublöcken, die an bei
den Enden an größeren Plätzen 

bzw. Grünnäcben Anscbluß 
haben. 

um so auch diesen Baublöcken eine natürliche 
Durchlüftung zu sichern (vgl. Bilder 1 und 1 a). 

Vor allem wird dann für diese Baublöcke auch 
eine Zugangsmöglichkeit zum BIockinnern geschaf~ 
fen, so daß jedes I-laus der Randbebauung zwei~ 
fache Zugangsmöglichkeiten für Feuerwehr und 
Rettungsmaßnahmen erhalten kann, einmal von 
der Straße aus und einmal vom Blockinnern her . 
Aber auch als Ausweichmöglichkoit für den Ver~ 
kehr bei verschütteten oder gesprengten N achbar~ 
straßen ist die Schaffung eines Querverkehrs mitten 
durch den Block von Bedeutung. Die wirtschaftliche 
Durchführung wäre durch Enteignung der betref~ 
fenden Grundstücke lll1d Bildung von wirtschaft~ 
lichen und rechtlichen Zweckgemeinschaften für 
den Gesamtblock möglich (vgl. Bilder 3 und 3 a). 

Die Bau w eis e mit Bau 1 ü c k e n würde 
eine Zwischenstufe zwischen der geschlossenen 
und der offenen Bauweise bilden. Sie kann in die ~ 
ser Form bzw. als Gruppenbau ein klar umrisse~ 
ner Begriff der Baupolizeiverordnungen werden. 
Die kriegsmäßigen Vorzüge dieser Anlagcform 

Bild 3a. Vorschlag tür die Aus
höblung des Blockinneren und 
SchaHung eines größeren zusam-
menhängenden GrünstreHens, 

der die vorhandene größere 
Grünnäche und den vorhande
nen Kirchplatz miteinander ver
bIndet. Die Grünfläche ist aul 
dem billigeren Baugelände im 
Blockinneren gedacht und daher 

dort leichter durchliihrbar. 

gegenüber ringsherum ge~ 
schlossenen Baublöcken lie~ 
gen auf der Hand. Die Aus~ 
breitung von Bränden von 
Haus zu Haus wird durch 
die Baulücke unterbunden, 
jedes Haus würde eine dop~ 
pelte Zugangsmöglichkeit 
erhalten, und die Durchlüf~ 
tung des BIockinnern be~ 
wirkt eine viel schnellere 
und leichtere Entgasung. 
Schließlich wird auch die 
Ver dämmung bei Explosio~ 

nen, die sich im BIockinnern oder auf der 
Straße ereignen, durch die reichliche Einfüh~ 
wng von Baulücken vermindert. Die Gefahr~ 
momente für die Einwohnerschaft werden 
:1150 bedeutend herabgesetzt. 

3. Ver m i n der u n g von W 0 h n ~ 
cl ich t e und Bau h ö h e dur c h S t a d t~ 

g e s 'LI n d u, n g s maß nah m e n. 

Die Verminderung von Wohndichte und 
Bauhöhe ist eine grundsätzliche sozialhygie~ 
nische Forderung des neuzeitlichen Städte~ 
baues. Die sozialen, rassischen und hygieni~ 
schen Schäden, die durch die fünf~ und~ 
sechsgeschossige Bauweise von Mietkaser~ 

ncn mit mehrfachen Hinterhäusern, Kellerwohnun~ 
gen usw. entstehen, sind so bekannt und in der 
Fachliteratur so ausführlich behandelt worden, 
daß sich hier ein näheres Eingehen darauf er~ 
übrigt (vgl. Bilder 2 und 2 a). 

Her a b z 0 nun gen der Bau h ö h e sind in 
zahlreichen Städten bereits erfolgreich durchge~ 
führt worden. Die Begrenzung auf höchstens drei 
Geschosse wird in vielen Fällen, auch in Groß~ 
städten, wirtschaftlich möglich sein. Die Anwen~ 
dung der offenen Bauweise mit nur ein oder zwei 
Geschossen und des Baues von Reihenhäusern in 
aufgelösten Gruppen ist in den Generalbebau~ 
ungs~ und Wirtsohaftsplänen gleichfalls in gro~ 
ßem Umfange angewandt und zum Teil auch be: 
reits durchgeführt worden. Die offene Bauweise, 
bei der nur ein Zehntel oder zwei Zehntel, höch~ 
stens drei Zehntel der Fläche des Grundstücks 
bebaut werden dürfen, bringt schon zum großen 

Teil die friedens~ 
und kriegsmäßigen 
Vorteile mit sich, 
die oben unter 1 
und 2 behandelt 
worden sind. Bei 
dieser Bauweise lie~ 
gen eben in gro~ 
ßem Umfange Frei~ 
flächen und Baulük~ 
ken innerhalb ,der 
Baugebiete selbst. 
Die Bedeutung der 

unter 1 behandelten FreiRächen tritt 
hier zurück. Verringerte Bauhöhe, 
größere Gebäudeabstände und große 
Hof~ und GartenRächen auf den 
Baugrundstücken selbst verm indern 
die Gefahren der Sprengwirkung, 
der Vergasung und die Zahl der 
Treffer. 

Besonders schwierig gestalten sich 
natürlich die Ge s und u n g s ~ 
maß n ah m e n in vorhandenen äl~ 
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teren hochbebauten Stadtteilen. ber auch in 
die en Fällen sind Verbesserungen möglich. tadt~ 
gesundungsmaßnahmen sind in Berlin, Hamburg, 
Kas el , Frankfurt a. M. und anderen Orten 
bereit~. praktisch durchgeführt worden. ie er~ 
fordern allerdings erhebli ·:;he Kapitalaufwendun ~ 
gen und sind am wirt chaftliehsten, wenn schlechte 
Wohnviertel hierbei in gute Geschäftsviertel um. 
gewandelt werden können. Immerhin halten sich 
die finanziellen Aufwendungen in einem Rahmen, 
der weitergehende Maßnahmen auf diesem Ge. 
biete möglich erscheinen läßt, wenn es einmal ge; 
lingcn sollte, die gesamte wirtschaftliche und ver. 
waltungstechnische Kraft der Nation überwiegend 
dieser Aufgabe zuzuleiten. 

Auch die planmäßige theoreti ehe und gesetz. 
mäßige Behandlung der Frage ist von b erufenen 
Fachleuten, z. B. der Deutschen Akademie für 
Städtebau, der Reichs~ und Landesplanung und 
den zu tändigen Reichsstellen, bereits gründlich 
vorbereitet worden, wobei sich ergeben hat, daß 
sich auch mit verhältnismäßig geringfügigen wirt~ 
schaftlichen Eingriffen beroits sehr wesentliche 
V erbesserungen des baulichen und sozialen Zu~ 
standes erzielen lassen. Der Haus; und Grund. 
be itz ist praktisch schon jetzt vor die Frage ge; 
stellt, ob er durch gewisse tragbare Opfer allrnäh; 
lieh eine Verbesserung und Ent chuldu'llg seiner 
Objekt vornehmen und dabei gleichzeitig der 

olksgesundheit und der Qualität seiner Objekte 
dienen will, oder ob ein großer Teil des Haus~ 
und Grundbesitzes in der jetzigen Form eine et ~ 
waige Katastrophe und somit viel größere Ver~ 
luste in Kauf nehmen will. Erfreulicherweise neigt 
auch der Haus. und Grundbesitz einer tragbare:1 
wertverbessernden Gesundung im Laufe längerer 
Zeiträume zu. Maßnahmen von heute auf mor~ 
gen werden auf diesem Gebiet freilich nicht durch. 
führbar sein. Aber auch die G esichtspunkte der 

icherheit und Verteidigung des tadtinnern müs; 
sen die angebahnte Entwicklung unterstützen, da 
eine Auflockerung der Wohndichte und Herab. 
setzung der Bauhöhe !-!erade für die luftgefähr. 
deten Innenbezirke Jer tadt im Ernstfalle von be" 
sonderer technischer und moralischer Bedeutung 
sind. . . 

4. Dez e n t r al isa ti 011 von Wo h n rau m , 
Industrie,Krankenhäusern,Schulen 

usw. 
Die V r s t ä d t e run g Mittel , und Westeuro, 

pas ist seit etwa 100 Jahren so umfassend und 
stellt eine derart unge·heure technische Strukturver; 
änderung dar, daß man diese geradezu als eine 
er tmalige und einmalige Erscheinung der Mensch. 
heitsJ;!eschichte bezeichneI'! muß. Die Bevölkerung 
von Mittel. und Westeuropa ist von rund 138 Mil. 
lionen im Jahre 1830 auf heute rund 270 Millionen 
angestiegen. D as stärkste Wachstum zeigen das 
nördliche Mitteleuropa und Großbritannien mit 
einem Zuwachs von 74 Millionen, d. h. 53 v. H. 
der esamtzunahme auf 29 v. H. des Gesamt~ 
raume . Dabei ist der Bevölkerungszuwachs ganz 
überwiegend auf die t ä d t e entfallen. Nament; 
lich dic I ndu trieländer haben diesen ,gewaltigen 
Zuwachs in den Städten zusammengeballt. 1810 
gab es in Deutschland nur zwei Großstädte, Berlin 
mit 220000 und Hamburg mit 112000 Einwohnern, 
während wir heute 52 Großstädte mit in gesamt 
über 2 Millionen Einwohnern habcn . 70 v. H. der 
J;!esamten Bevölkerungszunahme des letzten Jahr; 
hunderts entfa llen in Dcutschland auf die Städte, 
wobei kleine Städte unter 20000 Einwohn ern 
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überhaupt nicht mitgerechnet 
sprechenden Ziffern sind für 

England und Frankreich . 
Niederlande und Belgien 
Unga rn . . 
Ö terreich . 
Dänemark . 
die Schweiz 

sind. Die ent; 

80v.H. , 
75 v . H ., 
70 v. H. , 
63v. H ., 
60 v. H. und 
50 v. I I. 

Außer die er städtischcn Bevölkerungszunahme 
ab er fällt al weitere Tatsache auch noch die un. 
geheure Zunahme der Z a h I der . S t ä d t e auf. 
]830 · sind e im mittel . und westeuropäi chen 
Raum 164 Mittel. und 19 Großstädte; 1930 dage~ 
gen 693 Mittel, und 181 Großstädte. Die Ursache 
für dieses ungeheure Wachstum war einmal die 
Umwandlung der Wirtschaft durch die Technisie~ 
rung de Maschinenzeitalters, zum anderen der 
Ausbau der Verkehrsnetze, der Wasserstraßen;, 
Ei enbahn_ und Straßennetze mit ßewaltig gestei , 
gerten technischen Maßnahmen. Insbesondere 
sind die Verkehrsknotenpunkte wirtschaftlioh und 
räumlich besonders angeschwollen. 
. Zur Erläuterung des daraus enrstandenen eigen ' 
artigen heutigen Zustandes seien die GI i e d e , 
run g der B 0 den f I ä c he Deutschlands und 
die b e ruf I ich e G I i e der u n g der deutschen 
Familien in ihrem gewaltißen Gegensatz einander 
gegenübergestellt. ach der landwirtschaftlichen 
Betriebszählung von 1925 werden von den 46,8 
Millionen ha des deutschen Bodens 41,6 Millionen 
ha von Land., Forstwirtsohaft und Gartenbau, und 
nur 5,2 Millionen ha für Wohn;, Industrie. und 
Verkehrsflächen usw. genutzt. Demgegenüber gli e. 
dem sich aber die deutschen Familien nach der 
Erhebung vom 16. 7. 1935 wie folgt: 

1,7 Millionen selbständide BauernfHmilien, 
0,6 Millionen landwirtschaftliche Arbeiter, 
] ,8 Millionen Handwerker und Kaufleute, 
5,5 Millionen Industriearbeiterfamilien, 
2,3 Millionen Beamte und Angestellte, 
2,2 Millionen sonsti~e Familien, vorwie~ 

gend Rentner. -------
zus. 14,1 Millionen Familien. 

Eine ras isch und sozial günstigere Verteilung 
von Land; und Stadtbevölkerung wird in den 
nächsten Jahrzehnten Aufgabe der allgemeinen 
Bevölkerungspolitik, Wirtschafts; und Landespla; 
nung sein müs en. Die Dez e n t r a I isa t ion 
von Wohnraum und Arbeitsstätten wird sioh da. 
bei nicht nur auf die Einzelstädte, sondern über 
da gesamte Land zu erstrecken haben. Eine 
losere und dünnere Verteilung der Bevölkerung 
sowohl in dcr tadt al auch auf das gesamte Land 
bezogen liegt nicht nur im Interesse der allge; 
meinen Sozialpolitik und der friedensmäßigen Pla. 
nung, sondern auch im Interesse der Landesver. 
teidigung. Die Verwaltungsbehördcn dürften da; 
her bci diesbezüglichen Plänen wohl in jedem 
Falle die Unterstützung und Förderung etwa be; 
teiligter militärischer Stellen finden. Auch auf di e~ 
sem Gebiet gehen Friedensplanung U!ld Landes; 
vcrteidigung den gleichen Weg nach den gleichen 
Zielen. Daß - namentlich im Stadtinnern - bei 
der schon vorhandenen starken Zusammenballung 
von Wohnraum auch noch eine VerdichtUJ1g von 
Industrie, Handwerk und Gewerbe unerwünscht 
ist, liegt auf der Hand. Die Schulen sind freilich 
vom Umfang des umgebenden Wohnraume ab
hängig, sollten jedoch auch nach Mögliohkeit in 
die Außenbezirke gelegt werden. Der durch die 
Siedlungs tätigkeit in den 'Stadtrandgebi ten er
forderliche neue Schulraum wirkt bereits günstig 



in dieser Richtung. Auch .Krankenhäuser sollten 
nur in dem unabweisbaren Mindestumfan~ inner; 
halb dichter Siedlungsgebiete angelegt werden, da 
sie am Stadtrande weniger gefährdet sind und 
stärker aufgelöst und getarnt werden können. 

5. Dez e n t r a I isa t ion und b c s 0 n der e 
zweckmäßige Systematisierung de s 
Verkehrs und der Energieversor~ 

g un g der S t ä d t e*). 

V 'e r k ehr s - und Ver S 0 r gun g s n e t z e 
werden im Zuge bestimmter Linien nach dem 
Stadtinnern zu außerordentlioh verdichtet und 
zahlenmäßig vergrößert. Ihre Gefährdung wächst 
also von der Peripherie nach dem Siedlungskern 
hin. Ihre Gefährdung oder Zerstörun~ im Kata
strophenfalle muß bei der friedensmäßigen G e
wöhnung der Bevölkerung von besonders gefähp 
lichen moralischen, aber auch von sehr bedenk
lichen teohnisehen Folgen begleitet sein. Hier 
Pläne und Vorkehrungen für den Ernstfall zu tref
fen, ist eine besonders wichtige, im Rahmen des 
vorliegenden Aufsatzes keinesfalls zu erschöp
fende ufgabe. Grundsätzlich wird man sowohl 
für den Verkehr als auch für die Energieversor
gung mehrere Richtungen vorsehen müssen, um 
die verheerende Wirkung eines Treffers in die 
Hauptschlagader zu vermindern bzw. aufzuheben. 
Zu diesem Zweck können R i n g ver bin dun ; 
gen möglichst weit in den Arußenbezirken von 
Vorteil ein, da über diese auch zerstörte Leitun
gen in anderen Stadtteilen wieder versorgt wer; 
den können. Aus w e i c ·h m ö g li eh k ei t e n 
und mindestens cl 0 p p e l te F ü h run g für jede 
Hauptleitung und jeden Hauptverkehrsweg sind 
vorzusehen. Der Kl1aftomni'busverkehr hat vor 
dem Straßenbahn verkehr erhebliche Vorzüge, 

weil der Omnibus seine Energiequelle sclbst mit 
sich führt und bezüglich der Wahl des Weges 
daher völlig unabhängig ist. Anschlüsse an das 

etz der Reichsbahn und ,der Reichsautobahn 
sollten gleichfalls möglichst mehrfach vorhanden 
sein. Die Abhängigkeit von einem einzigen Bahn
hof ist bedenklich. Mit welchen technischen Maß
nahmen der Gefährdung des Verkehrs- und Ver
sorgungsnetzes im einzelnen vorgebeugt werden 
kann, muß besonderen planmäßigen Untersuchun
gen vorbehalten bleiben; hier soll nur auf ihre 
Notwendigkeit im Rahmen der gesamten Stadt
und Landesplanun~ nachdrücklichst hin gewie1len 
werden. 

IV. Schlußbetrachtung. 

Hiermit dürften die wichtigsten und grund
legenden Fragen des baulichen Luftschutzes, na
mentlich, soweit sie die Auflockerung unserer 
Städte betreffen. in großen Zügen an~edeutet wor
den sein. Auf die Fragen der Raumordnung des 
f I ach e n La n des ist dabei nicht näher einge
gangen worden, weil dort die Wohndichte bedeu
tend geringer und auch die luftempfindlichen teoh , 
nischen Anlagen bedeutend weniger zahlreich 
sind. Viel .dringender sind die Probleme der 
s t ä d t i s c h e n Zu sam m e n ball u n gen und 
viel wichti~er die Mittel zu ihrer Auflockerung 
bzw. zur Verminderung ihrer Luftempfindlich
keit. Wesentlich äst dabei, daß die wehrpoliti , 
sehen Gesichtspunkte bei diesen Fragen in hohem 
Grade überejnstimmen mit den neu eren Bestre
bungen der friedensmäßigen Phnung. Eine gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit der freiwillig 
und der am tlioh mit diesen Fragen befaßten Stel, 
len dürfte damit ohne weiteres gegeben und ge, 
sichert sein. 

Städtebau und Luftschutzl
) 

Dipl.-Ing. K. 0 t t 0, Referent im Reichsluftfahrtministerium 

I. Städtebau und Kriegswaffen. 
Die Entwicklung der Kriegswaffen hat, wie die 

Geschichte des Bauwesens lehrt, auch die Sied, 
lungen und Städtc stets maßgebend mitgeformt. 
Die mittelaltcrliche Stadt war in ihrer Anla·ge so. 
wie in dcr form ihrer Befestigung ausschließlich 
auf eine möglichst günstige 1 a h k a i11 p f vertci. 
digung eingestellt. So war dic Zusammcndrän. 
gung de Stadtkörpers auf engster Fläche aus der 
Notwendi .gkeit entsta'nden, ein c Bewehrun~san. 
lagc von möglichst ge ringem mfang zu erhalten. 
wodurch dic Abwehr ein es Angri ffs wesentlich er; 
leichtert und die Wirkung der Verteidi~lll1g ver; 
größert wurde. Nach E rfindun,g des Pulvers lind 
der sich hi erdurch entwickelnden Sc h u ß w a f ~ 
fe n war cs möglich ge wordcn. die Verteidigung 
bereits aus größerer En tfernung zu beginnen. Aus 
dcn hohen, turmbewehrten. für den Nahkampf 
gecig'l1cten Bewehrungen entwickelten sich Be· 
festigungsformen, di e einen wirkungsvollen Be~ 
schuß des AlI1greifers schon auf weitc Entfernung 
zuließen. Die Städte wur,den jetzt mit breiten 
Wällcn und mit zahlreichen spitzen und vorge. 
schobenen Bastionen befestigt, die einen möglichst 
großen S·chußkreis ergaben . ach dem Dreißig~ 
jährigen Krieg wurde der Sehutz dcs Landcs durch 
"s t c h e n cl eHe c r e" gewä hrleistet. Bcfesti ' 

gungsanlagen waren nun nicht mehr für alle Städte 
notwendig, sondcrn nur noch für ,diejenigen, di e 
dic Verteidigung der Landesgrcnzcn übernehmen 
mußten oder dic von den Landesherren als Resj , 
denzen ausgebaut wurden. Die sich ständig weiter
cntwickelnden Leistungen dcr Art i ll e r i e waffe 
machten ab r im Laufc dcr Zcit auch den Be ' 
fcstigun gswert der Wälle und Bastionen hinfällig. 
Die zur Landesverteidigung bestimmten Städte er; 
hieltcn nunmehr weit draußen im Weichbilde 
einen Bcfestigungsgürtcl von einzelnen Forts. 

n. Städtebau und Luftschutz. 

Einc ebenso cinschneidende Umwälzung, wie sie 
einst mit der Erfindung der Feuerwaffen erfolgte. 
ist heute für die Kriegführung durch die Lu f t > 

w a f f e gcgebcn. Die seit dem Weltkrieg ständig 
fortsoh reitcnde Entwicklung dieser Kriegswaffe ist 
es vor all em, die zu neuen Vorstellungen über di e 
Form eincs künftigen Krieges geführt hat. Kriegs
gebiet und H eimatgebiet werden durch die räum' 

*) Vergleiche hierzu auch di e Ausführun~en der nachs tehe nd en Ar
bei t "Städtebau und LuHschutz". D. Sehriftwlt~. 

1) Der Auf sa tz " Städtebau und Luftschutz ' überschneidet sich in 
ei nigen Punkt en mit dem vor~tehendcn Aufsatz "Stad t· und Landes · 
planung". Ei ne Veröllentlichung heider Aufsätze im gleichen Helt er· 
sc heint jedoch des halb an~ebrach t . weil beide Arbeiten sich ausge
zeichn et ergänze n. D . Schriltwltg. 
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liehe Wirkung, die Reichweite und die Angriffs~ 
mittel der Luftwaffe nicht mehr ---< wie früher -
getrennt werden können. Der gesamte Lebens~ 
raum eines Volkes wird in eine künftige Krieg~ 
führung mit einbezogen werden. Auch alle Städte 
und Siedlungen müssen wieder - wie einst -
gegen die Gefahren eines Krieges gewappnet sein. 
Für Deutschland ist die Anlage neuer luftunemp ~ 
findLicher Städte und Stadtteile sowie die ent~ 
sprechende Umgestaltung seiner bestehenden, zum 
größten Teil eng bebauten Städte von besonderer 
Bedeutung, wenn man bedenkt, daß etwa ein Drit~ 
tel der deutschen Bevölkerung in Großstädten 
lebt2

). Unsere Städte und Siedlungen sind daher 
naoh den Forderungen des Luftschutzes so anzu~ 
legen oder umzugestalten, daß sie gegen die Wir~ 
kungen von Luftangriffen weitgehend gesichert 
sind. Der Luftschutz stellt an die städtebauliche 
Planung die nachstehend in großen Zügen aufge~ 
füh rten Forderungen. 

A. Planung neuer Städte oder 
S t a d t t eil e. 

1. Begrenzung und Auflockerung der Gesamtgröße. 
Bei der Planung neuer Städte oder Stadtteile ist 

zunächst anzustreben, die Gesamtgröße eines 
neuen Stadtkörpers oder Stadtteiles zu beg ren ~ 
zen und gegebenenfalls durch Aufteilung in meh~ 
rere Orte oder Ortsteile auf z u I 0 c k ern. Be~ 
schränkung und Unterteilung der Gesamtgröße 
sind auch erforderlich, um die Anzahl der Groß; 
s tädte im deutschen Lebensraum nicht weiterhin 
zu vermehren. Während z. B. Frankreich nur drei 
Städte über 300000 Einwohner besitzt, bestehen 
in Deutschland 17 solcher Städte, die zum größten 
Teil auch noch in der Nähe der Grenzen liegen 
und daher besonders luftgcfährdet sind. 

2. Anordnung der Bauflächen, Grünflächen und 
Verkehrsflächen. 

Bei d~ r Planung ,des eigentlichen Stadtgebietes 
ist der l~ orderun(j nach Auflockerung sohon 
durch entsprechende Gestaltung der F I ä ehe n ~ 
nut z u n g s p I ä n e und bei der Aufstellung der 
Ort s bau p I ä n e Rechnung zu tragen. Die ein ~ 
zeinen Flächen eines Stadtgefüges - Bauflächen , 
Grünflächen, Verkehrsflächen - wir,d man mög~ 
liehs t so bemessen und zueinander ordnen, daß 
alle Vorausse tzungen für eine große Luftunemp~ 
findliehkeit gegeben sind. Die verschiedenen für 
die Bebauung jeweils fes~gesetzten Flächen 
Kleinsiedlungsgebiete, Wohngebiete, Geschäfts~ 
gebiete, Gewerbegebiete - sollen klar gegenein~ 
an der abgegrenzt und getrennt sein. Bei größerer 
Flächenausdehnung sind cliese Baugebiete möglichst 
auoh in s ieh zu unterteilen. Derartige Abgrenzun~ 
gen 'und Unterteilungen - Auf 1 0 e k e run gen 
- können als Grünfläehen3

) (z. B. Parkanlagen, 
Erholungs:, Sport< oder Kleingartenflächen) ge~ 
nutzt werden. Auch Straßenzüge sind bei außer ~ 
gewöhnlicher Breite (z. B. Hauptverkehrsstraßen) 
zur Unterteilung geeignet. Eine Auflockerung der 
einzelnen Bauflächen durch breite Straßenzüge 
und Grünflächen ist luftschutztechnisch vor allem 
erwünscht. um Brandabschnitte zu bilden. die dem 
Feuer Einhalt gebieten und damit eine Brandaus~ 
breitung verhindern sowie die Bekämnfung von 
Großbränden wesentlioh erleichtern. Welche weib 
tragende Bedeutung diese Forderung für den 
Schutz der Städte und iedlungen gegen die Wir~ 
kungen von Luftangdffsmitteln besitzt, wird jc ~ 
dem einleuchten, der die durch Luftangriffe her; 
vorgerufenen Katastrophen während des Spani~ 
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sehen und Chinesisch ~ Japanischen Krieges er~ 
kannt hat. 

Bei der Gestaltung der Ver k ehr s f I ä ehe n 
ist anzustreben, daß wichtige Verkehrswege, clie 
dem Durchgangsverkehr clienen, nicht durch die 
Stadt hindurch, sondern an ihr vorbeigeleitet we!; 
den. Die Anla,ge nur eines Großbahnhofes sowIe 
die .engräumige Anhäufun~ mehrerer Bahnhöfe 
sind im Hinblick auf ihre hohe Luftempfindlich; 
keit zu verwerfen. Es ist stets anzustreben, w,ich; 
tige Bahnhofsanlagen, wie überhaupt wichtige Vep 
kehrswege, aufzulockern und so anzulegen, daß 
Ausweichmöglichkeiten unterei'nander bestehen. 
Da Bahnhöfe wegen ihrer Bedeutung als beson~ 
ders wichtige Angriffsziele zu gelten haben, sollen 
sie durch ausreiohend breite Grünflächen von an; 
schließenden Bauflächen getrennt werden, um eine 
Gefährdung der Umgebung auszuschließen. Güter; 
bahnhöfe, Abstellbahnhöfe und andere wichtige, 
dem Umschlag oder dem Handel dienende Ver; 
kehrsanlagen (z. B. Hafenanlagen) sind möglichst 
weit außerhalb der bebauten Ortslage anzuordnen. 

Außer den Hauptverkehrsstraßen, deren Breite 
schon aus Verkehrsrücksichten ausreichend anzu; 
nehmen ist, sollen auch die zur Erschließung der 
Baugebiete dienenden S t r a ß e n eine genügende 
Breite erhalten, um den ungehinderten Verkehr 
auch bei einem etwaigen Einsturz .der Häuser zu 
g.ewährleisten. Die notwendige Mindestbreite zwi; 
sehen der beiderseitigen Straßenbebauung kann 
für die Erschließungsstraßen aus der Summe der 
Höhen der beiderseitigen Bobauung und etwa 5,5 m 
errechnet werden. Hierdurch wird gewährleistet, 
daß der Verkehr auch bei einem Einsturz der Ge; 
bäude, bei dem die Haustrümmer sich etwa unter 
einem Winkel von 45° allfböschen, aufrechterhal; 
ten bleibt. 

3. Anordnung und Bebauung der Baugebiete. 

Für die Gestaltung und Anordnu~lg der einzel; 
nen Baugebiete ist im Hinblick auf den Luftschutz 
folgendes anzustreben: 

Für K 1 ein sie d lu n g s g e bi e t c ist die all~ 
gemein erwünschte Weiträumigkeit der Bebauung 
durch die vorgeschriebene Mindestgröße der ein~ 
zeinen Siedlerstelle von möglichst mehr als 600 m2 

bereits gewährkistet. Fü r die Anordnung der 
Kleinsiedlungs,gebiete ist lediglich noch die aus; 
reichend weite Absetzung von anderen Baugebie; 
ten unter Berücksichtigung eigener Ausdehnungs; 
möglichkeit sowje zukünftiger Erwoiterung der 
anderen Baugebiete zu beachten. Insbesondere sol; 
len Kleinsi,edlungsgebiete von Gewerbegebieten 
oder von industriellen Anlagen, deren Stamm; 
arbeiter in der Kleinsiedlllng wohnen, durch mög; 
liehst große Abstände getrennt sein. 

Für W 0 h n g e b i e t e ,ist vor allem die Bevöl~ 
kerungsdichte auf den Hektar Nettobauland 
durch entsprechend geringe Ausnutzungsmöglich; 
keit der Grundstücke nach bebaubarer Fläche 
und Geschoßzahl so klein wie möglich zu halten, 
um für die in diesen Gobieten wohnenden Men; 
sehen einen Schutz gegen die Wükungen von 
Luftangriffen auch durch die Weiträumjgkeit der 
Bebauung zu erreichen. Eine neue AJusnutzungs; 
ziffer, die diesen Forderungen Rechnung trägt, 
muß daher als Maßstab für die Grundstücks; 

2) V~1. die' Al1slührun~en der vo rstehend en Arbeit "S tadt- und Lan
desplanung" über die Bevölkerungsverteilung Deuu;c hlands auI S. 12 
d. H. 

") Ober die Bedeutung der Grünflächen für die Gestaltung der Städte 
vg l. d'e Al1slührun~en der vors tehend en Arbeit "Stadt - und Landes
planune auf S. 8 H. d . H. 



nutzung entwickelt und vorgeschrieben werden. 
Die bisherige, vornehmlich nach rein wirtschaft~ 
lichen Gesichtspunkten gestattete Bebauungsmög~ 
lichkeit des Bodens dürfte hierbei auf keinen Fall 
mehr zugrunde gelegt werden können. ALs bevor~ 
zugte Bauweise ist für Wohngebiete möglichst die 
Form der "Gartenstadt" mit weitriiumiger zwei~ 
bis drcigeschossiger Bebauung (Zeilenbauweise 
und offene Bebauung) anzuwenden. Die Durch~ 
misohung von Wohngebieten mit gewerbli .::hen 
Anlagen oder Betrieben darf nicht mehr stattfin~ 
den, da gewerbliche Anlagen und Betriebe als be~ 
vorzugte Luftangriffsziele gewertet werden müs~ 
sen und daher bei Luftangriffen die umliegende 
Wohnbebauung mit gefährden würden. ur klein~ 
gewerbliche Betriebe, die zwangsläufig mit .der 
Wohnshitte verbunden sind, sollten in Zukunft 
innerhalb von Wohngebieten zugelassen werden. 

Für die Anordnung der Geschäftsgebiete 
ist anzustreben, daß Gesehäfts~, Verwaltungs~, 
Büro~ und Lagerhäuser oines Stadtkörpers I1icht 
an einer Stelle zusammengedrängt, sondern aufge
lockert a11geo rdnct und bei entsprechend er Größe 
des Stadtkörpers durch Bildung mehrerer Ge~ 
ohäftsgebiete auf verschiedene Stell C'n verteilt 

werden. Im übrigen ist auch für Geschäftsgebiete 
die Ausnutzung der Grundstücke gegenüber den 
heutigen Möglichkeiten weitgehend zu v rringern. 

Die Forderung nach einer möglichst klein zu 
haltenden Be bau u n g s die h te wird für Wohn~ 
und Geschäftsgebiete die Anwendung des allsci< 
tig geschlossenen Baubloeks in bisheriger Form 
unmöglich machen. Die allseitige Bebauung eines 
GeHindes wird überhaupt nur ausnahmsweise und 
mit chaffung weiträumiger Freiflächen im Innern 
sowie mit breiter nterbrechung der Bebauung 
mindestens auf einer Blockseite gestattet werden 
dürfen. 

Die Anordnung von Ge wer beg e bi e te n 
muß im Hinbli ·::k auf den Luftschutz besonders 
sorgfiiltig geplant werden. Es ist anzustreben, zwi
schen Gewerbegebieten und anderen Baugebieten 
eine möglichst breite Freifläche anzuordnen, die 
von jeder - auch jeder zukünftigen - Bebau
ung freigehalten werden soll. Bei der Anlage von 
Gewerbegeb ieten ist ferner auf deren Ausdeh~ 
nun gsmöglichk eit sowie darauf Rück icht zu neh
men, daß die Entwicklung anderer Baugebiete 
nicht eingeschränkt wird. Die Au dehnung des 
einzeln en Gewerbegebietes ist tun liehst nicht zu 
groß zu halten. In Städten mit zukunftsreicher 
gewerblicher Entwicklung sind möglichst mehrere 
voneinander getrennte Gewerbegebiete vorzu ~ 

ehen. Auch bei den Gewerbegebieten muß die 
Ausnutzbarkeit des Bodens so geregelt werden, 
daß eine ausreichende Auflockerung der einzeln en 
Anlagen oder Betriebe gewäh rleistet ,ist. Dies 
dürfte be onders auch für Gewerbegebiete gelten, 
die durch die Eigenart ihrer Betriebe nahe an so]. 
chC'n Verkehrsanlagen li egen müssen, die für die 
Luftbeobachtung auffällige Leitlinien oder <stellen 
(z. B. Kanäle und Hafenanlagen) bilden. Anlagen 
und Betriebe. die für die Landesverteidigung oder 
die Lebensfähigkeit der tadt (z. B. V er orgungs~ 
anlagen) von be onderer Bedeutung sind, werden 
unter g l ei .~hen Voraussetzungen ,in die StadtpLl
nung einzufügen sein wie Gewerbegebiete. Es 
wird sogar anzustreben sein, derartige Anlagen 
und Betriebe weit in da Vorfeld der Städte, 
außerhalb der bebauten Ortslage, zu legen. In ~ 
besondere dürfte darauf zu achten sein, daß der
artige Anlagen oder Betriebe in genügendem Ab-

stand von anderen Baugebieten angesetzt werden 
und ih re Umgebung als Bausperrgebiet erklärt 
wird. 

4. Krankenhäuser und Schulen. 
Besondere Sorgfalt wird auf die richtige Einord~ 

nung der Krankenhäuser, Heil: und Pflegeanstal
ten sowie der Schulen in die tadtplanung zu ver: 
wenden sein, um zu verhüten, ,daß diese Bauwerke 
von den Wirkungen ,eines Luftangriffes mit be
troffen werden können. Sie sind daher möglichst 
aus den Baugebieten fernzuhalten und in ausge~ 
dehnten Grünflächen anzuordnen. 

5. Versorgungsanlagen. 
Die Forderungen des Luftschutzes an die 

städtebauliche Planung er trecken sich fernerhin 
auf die Sicherung der Versorgung mit Elektrizität, 
Gas und Wasser. Hierzu wird eine vielfältige Un
terteilung und Vermasohung der Ver s 0 r
gun<g s q u e 11 e TI und Ver s 0 r gun g sie i
tun gen anzustreben sein. Die Versorg,ung mit 
Elektrizitä t , Gas oder W3!Sser wird daher mög
lich t durch mehrere Stellen erfolgen müssen, um 
bei usfall der einen VersorgungsQuelle die Ver
sorgung aus der anderen sicherstellen zu können. 
Bei der Anlage städtischer Kr a f t wer k e wird 
deshalb die Errichtung eines zentralen Großkraft~ 
werkes zu vermoiden sein. Es sollen vielmehr 
mehrere kleinere Werke auf hierfür besonders 
geeignete tandorte im Stadtgebiet v rteilt wer
den. Die gleichen For,derungen ergeben sich bei 
der Anlage von Gas - und Was s e r wer k e n. 

Bei einer Fe r n ver s 0 r gun J~ der Städte mit 
elektrischem Strom ist der Anschluß an mehrere 
Werke, die sieh in der Belieferung untereinander 
ergänzen können, erwünsoht. Auch die Gasver
sorgung durch ferngas sollte unter der Voraus
setzung durchgeführt werden , daß hierbei eine 
Austauschmögliehkeit der Versorgung durch an
dere Ferngasleitungen oder städtische Gaswerke 
gegeben ist. 

Zur ieherung der Was s e r ver s 0 r gun g 
für Fe u e r 1 Ö sch z weck e kommen bestehende 
Flü sc, een, Teiche und Bäche sowie die Anlage 
von künstlichen Wasserflächen in Betracht, die 
z. B. in den zur Unterteilung einzelner Baugebiete 
angelc.gten Grünflächen angeordnet wer,den kön
nen. Auoh das Grundwasser wird, insbesondere 
zur Sicherung der T r.i n k was s e r ver 0 r ~ 
gun g, durch Anlage zahlreicher Brunnen ge: 
nutzt werden können. 

Die Versorgungsleitungen werden möglichst 
nicht in einem gemeinsamen Kanal oder Tunnel, 
sondern voneinander getrennt zu verlegen sein, 
um auc~ hierdurch die Gefährdungsmöglichkeiten 
zu verringern. Die Leitungen sind dabei so anzu~ 
ordnen, daß ie mögltiehst in Form von R i n g_ 
lei tun gen und durch Einbau von Ab s per r _ 
vor r ich tun gen umg chaltet lind ausgeschal
tet werden können, so daß eine vielfältige Ergän~ 
zung und Umleitung gegeben ist. 

B. mg e s tal tun g be s te ,h end er S t ä d t e. 
Die mgestaltung unserer bestohenden, zum 

größten Teil eng bebauten Städte ist eine der 
Hauptforderungen des Luftschutzes im Städtebau. 
Auf diesem umfangreichen und schwierigen Pia
nungsgebiet ent tehen zweifellos die dringlichsten 
städtebaulichen ufgaben zur icherung der 
Wohn- und Arbeitsstätten gegen die Wirkungen 
von Luftangriffen . Das hiermit gegebene Arbeits
gebiet läßt sich sogar besser mit St ä d te ab bau 
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als mit St i:i.d teba·u bezeichn en . Die Luft empfin d ~ 
liehkei t überbebaute r Stadtteile geh t eindeutig aus 
der Bevölke rungsdichte, z. B. ein iger Gebiete in 
Berl in, hervor, die teilweise bis zu 1500 Menschen 
je Hektar Bauland beträg t . 

J . Auflockerung durch Aussiedlung. 

Bei Planungen zur U mgestaltung bes tehen der 
Städte w.i rd es vor allem da rauf ankommen, das 
weitere A nwachsen der Großstädte zu ve rhind ern 
oder zumindes t jeweils in dem Maße einzusehrän, 
ken, das hinsichtlich d e,> Luftschutzes zu fo rrdern 
ist. D as Zi el der Bevölk erungspolitik , die Land ~ 
flucht in eine S t a d t f I u e h t zu verwandeln , is t 
auch zur Verringe rung der Luftempf.indli ·~hk ei t 
der großen Städte anzustreben. Die kultu relle und 
marktpolitisehe Bedeutung d er G roßs tädte soll 
mit dieser Fo rderung k ein eswegs in ·ihrem W ert 
geschmälert werden. Du rch di e Beachtung der 
J...uftsehutzfor derungen bei der umgestaltenden 
Planung dieser Städte wird soga r ers t die Vo raus~ 
setzung für den Fortbes tand der kulturellen und 
mark tpolitischen Bedeutun ~ auch über künftige 
Kriege Jlinaus gegeben. 

Die zahlreichen G roßst adtplanungen waren bis, 
h er einseitig a uf ein en zu erwartenden B e v ö 1 ~ 
k e run g s z u w a ch s zugeschnitten. Hier sollte 
das A·usmaß der als zusä tzlich e Wohn~ oder Si ed ~ 
lunrgs fläehen vorgesehenen G ebi ete weitgehend 
eingesehränk t werden. Diese Flächen können vo r ~ 
nehmlieh nur für oin e Au s s i ·e d 1 u n g der Be~ 
völk erung, gegebe nenfalls auch der Indus trie, und 
nicht für eine zusätzliche A nsiedlung genutzt wer~ 
den. Für Berlin is t die hierdurch gegeb ene A u ~ 
siedlungsmögli chk eit mit rund 500000 Menschen 
bez iffert worden. 

Gegen di e E r w e i t e run g mancher Städte 
und Siedlungen wird auch luftschutztechnisch 
nich ts ein zuwenden sein ; s ie wird bisweilen sogar 
begrüßt werd en müssen, sofern hierbei auch eine 
Ge s und u n g des bestehenden Stadtkörpers 
durch .A!uss iedlungen erzielt wird. Stadterweite~ 
rungen werden möglichs t von der best ehend en 
Bebauung abzuse tzen fUnd als eigene Stadtteile zu 
gestalten oder fü r die Zukunft vorzusehen sein . 

2 . Auflockerung durch Unterteilung des Stadtkärpers. 

Bei der U mgestaltung best ehend~r Städte wird 
weiterhin mit a llen Kräft en arnzustreben sein, das 
meis t enge Gefüge des Stadtkörpers naohträglieh 
a uf z u 10 e k e rn und in Abschnitte zu u n t e r . 
t e i I e n. I-Herzu s ind vor all em weite Grünstr e i ~ 
fen un d breite Straßenzüge geeignet , wob i die 
bestehend en Freiflächen in das üb er di e Stadt zu 
ers treckende N ctz von Freifläch en einzllJbeziehen 
wären . Auch b estehende größere B a u 1 ü e k e )14) 
werden hierfür genutzt werd en könn en. D eshalb 
wi rd di ese Möglichkeit vor der Schließunq von 
Bauli.i ek en stets orgsam zu erwägen sein . Die 
U nterteilung des St adtkörpers wird auch durch 
die notwendige eubegrenzung und nachträglich e 
A btrennung der verschi edenen Baugebiete geför ~ 
dert werden. 

] . Trennung 'Von Wohn- und Gewerbegebieten . 

Gewerbliche A nlagen und Betriebe liegen in .un ~ 
seren b es tehend en Städten meist en g zusamm en 
und ind mit den Wohnstätten bunt gemischt. Da 
gerade diese G ebie te ein e hohe Bevölkerungs, 
dichte und desh alb starke Luftempfindlichkeit 
aufweisen, ist dort dringlichst e Abhilfe zu leis ten . 
Hierbei dürfte vor allem zu entscheiden sein, ob 
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das betreffend e Gebiet zukünftig als W ohn. oder 
als Gewer begeb iet zu gestalten ist. Bei ein er Um· 
wandlung in ein Wohngebiet wird di e A u s . 
s i e LI I u n g der Gewerbebe triebe und be.i einer 
Neu~es ta l t u ng als Gewerbegebiet die Schaffun g 
eines unbeba uten, möglk:hst breiten Ge ländes trei ~ 
fens (G rünfl ächen , Sport . und Kleingar tenfl ächen) 
zur A bt r e n n u n g von anderen Baugehi eten 
anzus treben ein. T rotz der hierb ei zweifellos a uf ~ 
t retenden Sohwier igkeiten, d ie ein e restlose U m. 
ges taltun g niema ls von heute auf morgen zulassen, 
wi rd j edoch jede Z wisch enlösung als Endziel ve r' 
mie den werden mi.issen, da sich nur ein e weit vor ~ 
ausschauende, k o m p r o m i ß l os e Planun g als 
wirklich erfolgreich erweisen k ann. Die nachträg, 
liehe A nordnung eines unb ebauten, möglichst 
breiten Geländes treifens wird vor allem für di e 
T rennung zwischen Kleinsi e dlungs~, W ohn . sowi e 
Gesehäftsgebicten und solch en Anlagen oder Be< 
trieben notw endig sein , die für di e Landesve rtei, 
d igung oder die Lebensfähigkeit einer Stadt von 
Bedeutung s ind. Vorausse tzung hierfür ist, daß die 
Lage eines dera rtigen Betriebes innerh alb des 
Stadtkörpers luftsohutzteehnisch als günstig be. 
urtei lt werd en kann . Andernfalls wird di e V·ep 
legung eines solch en Betri ebes im Laufe der Z eit 
an einen geeigneteren Standort in A u'>sic.ht zn 
n~hm en sein . 

4· Auflockerung durch H erabset zzmg der Bebal~ungsdichte 
(Stadtgesundung). 

Die luftschutztechnisch e U mges taltun g der 
Städte wird fern er nur durch ·ein e weitgehend e 
H erabsetzung der best ehend en B e b a u u n g s . 
di e h t e zu erreichen sein5). Besonders in den 
A lts tadtteilen wi rd eine vollkomm ene S t a d t ~ 
ge s und u n g stattfinden müssen. In di esen G e
bi eten könn en G esundun gsmaßn ahm en, die auf 
r·ein wirtschaftlichen Erwägungen aufgobaut 5ind , 
2.11cin k eine en.dgültige .A!bhilfe sch affen. D er 
Schutz gegen die Wirkungen von Luftangr iffen 
wird für diese G ebiete nur dllfoh ri.ieksiehts lose 
A usk ernung und t eilweise durch res tl osen Abrriß 
erzielt w erd en können. Im Zusammenhang mi t 
der Stadtgesundun g und der Auflock erun g übe r ~ 
bebauter Ortste il e wird auch di e Mögli chkeit ~c ~ 
geben sein, .di e no twendige Verbreiterung d :.: r 
Ve rkehrsflächen dureh:whihren. 

IiI. Luftschutz und Bauordnung. 

Stii dte und Siedlungen können bei .der Planung 
ni eht meh r als Ein zelgebilde betrachtet werden . 
Sie gehören als T eilaufgaben zu der ,P lanung ~es 
gesamten deutschen Leb ensraumes. Erst de r Env 
kl an g und das Ineinandergreifen von Städtebau 
und L a n d es p I a nun g werden zu der besten 
Lösung führ en. D eshalb da rf auch der Luftschutz 
el en Städ tebau nicht als gesonderte Aufgabe be
trachten, sondern als ein en Best andteil der i.ibel"' 
geordneten A ufgabe, den deutschen Lebens rau111 
gegen Luftangriffe so un empfindlich wie irgen d 
mögli ch Zll j"Jes talten. Dieses Zi el w.ird nur dann 
erreicht werden k önnen, wenn die Forderungen 
des Luftschutzes auf die Gestaltung des B a u ~ 
un d B 0 d e n r e c h t e s erh eblichen Einfluß ep 
halte n. Di es di.irfte um so eher m öglich sein, als 
d ie Bestrebun gen des neuzeitlichen Städtebaues, 
der Bevölk eru-ngs.politik und der rheutigen WJrt
schaft s ich in der gleichen Richtung bewegen. Das 

41 t' ber d ie Erh.ltu n ~ von Ba ul ück en vgl . die Ausführun gen der vor· 
stehend en Arbeit "Stad t · und La ndesplanung" auf S. 10 r. d . H . 

' 1 Vgl. hi e rzu auch d ie Ausfü h run~e n der vo rs iehend en Arb eit 
" Stad I· und La nd ospla nung" auf S. 11 r. d . H . 



kommende "Reichsbaugesetz" und die kommende 
"Reichsbauordnung" werden daher so aufzustellen 
sein, daß sie auch dem Schutz un erer Städte und 
Siedlungen gegen Luftangr iffe dienen. 

IV. Luftschutz und Stadtbild. 
Der Einfluß der Kriegswa ffen auf die Entwicb 

lung der Städte hat zu allen Zeiten auch die 
künstlerische Gestalt des Stadtbildes wesentlich 
becinflußt. Eine mittelalterli·::he Stadt wie Rothen ~ 
burg bietet hierfür cin ausgezeiohnetes B~i s piel. 
D.ie Einwirkung der Luftwaffc auf den Städtebau 
wird ebenfalls zu neuen stä dtebaulichen Erschei ~ 

nungsformen führen. W e i t r ä u m i g k e i t und 
Dur c h g r ü nun g des Stadtbildes, brcite Stra
ßen und große Plätze werdon di e luftunempfind~ 
liche Stadt zu einer Pa rb und Gartenstadt 
mach en. Die geringe Bebauungsdichte wird auch 
einc A bkehr von den bisher üblichen geschlosse~ 
nen "Fassaden" des Straßen raumes herbeiführen. 
So \;Verden durch die For,derungen des Luft~ 
schutzes neue s tädtebauliohe Lösungen en ts tehen, 
die - besonders hinsichtlich der Umgestaltung 
und Gesundung unserer Großstädte - zu den 
monumentalsten Bauschöpfungen unserer Zeit zu 
rechn en sein dürften. 

Auswirkungen der Schutzraumbestimmungen 
Regierungsbaurat Ni c 0 1 aus I Reichs- und Preußisches Arbeitsministerium 

In wachsendem Maße gewinnt die Erkenntnis 
Raum, daß der Lufts·::hutz auf das gesamte B;lU ~ 
wesen maßgebenden Einfluß haben muß. Städte~ 
bau und Wehrhaftigkeit sind, wie schon oft in 
der Geschichte, neuerdings wieder in eine wech~ 
sclseitige Bindung gesetz t, die , angefangen von den 
ersten großen und weittragenden Planungen bis 
hinein in die Einzelheiten, bei der Durchbildung 
aller neu entstehenden baulichen Anlagen bestim ~ 
mend, ja bis zu einem gewissen Grade entschei~ 
dend zu werden beginnt. Es gibt hier kein A'Us< 
weichen . Wer also, sei es als Bauender selbst oder 
als Baubeamter, fortan an eine bauliche Aufgab e 
herantritt, muß sich dieses Zusammenhanges in 
seiner vollen Auswirkung bewußt sein. 

Nach § 1 des Luftschutzgesetzes is t der Luft. 
schutz Auf ga b e des Re ich s. Das Reich wird 
somit ,in Zukunft die großen R ich t I i nie n ge~ 
ben, nach denen das bauliche Geschehen im ge; 
samten Reichsgebiet zu lenken ist. Wir stehen 
hier am Anfang einer Entwicklung. Wir wissen 
aJber, daß die Wcisungen für die einzuschlagende 
Marschrichtung bei der städtebaulichen Planung 
zu gegebener Zeit erteilt werden, und der erste 
entscheidende Schritt im baulichen L ftschutz ist 
bereits im Mai v. J. getan worden mit der Ver~ 
öHentlichung der Zweiten DVO. zum Luftschutz~ 
gesetz sowie der Schutz raum bestimmungen. 

Es ist außerordentlich wichtig, daß au eh der 
Baufachmann die ihm zufallenden Aufgaben im 
Luftschutz stets im Rahmen des Ganzen sieht. 
Die Erste DVO. vom 4. Mai v . J. sagt in § 1: 
Aufgabe des Luftschutzes ist es, das deutsche 
Volk und das Reichsgebiet vor den Folgen von 
Luftangriffen zu schützen. Das heißt: auch Planen 
und Ba,uen müssen so vor sich gehen, daß alles, 
was entsteht, an seinem Teile zu diesem Schutze 
beiträgt. Von den vielen Wegen, die zur Errei , 
chung dieses Zieles führen, wurde zu allererst 
der Weg beschritten, auf dem ·das kostbarste Gut. 
der Mensch selbst, zunächst gegen die schwersten 
Folgen eines Luftangriffes geschützt werden kann: 
Es wurde der Bau von Sc hut z r ä um e n ~e. 
regelt. 

Zunächst wurde die R e c h t s g run dIa g e 
dafür vom Reichsminister der Luftfahrt und 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe im Einvernehmen 
mit dem Reichsarbeitsminist r geschaffen . Sie 
ist enthalten in der Zweiten DVO. zum Luft; 

schutzgesetz vom 4. Mai 1937. Ein Doppeltes 
ist aus dieser Verordnun,g hervorzuheben. Einmal 
ist wichtig, daß sie die Verpflichtung zur Durch~ 
führung baulicher Luftsehutzmaßnahmen nur 
demj enigen auferlegt, der eub au ten oder Um. 
und Erweiterungsbauten bestimmten Umfanges 
errichtet. Es ist also beispielsweise damit ,der 
Schutzraumbau in Altbauten vorerst noch nicht 
geregelt. Zum an.c\ern ist besonders zu bemerken, 
daß die .Überwachung der Durchführung der Ver. 
ordnung den Baupolizeibehörden obliegt, denen 
damit eine ganz neue und überaus wichtige Auf. 
gabe zugewiesen worden ist. Es kann schon jetzt , 
nachdem ein erstes halbes Jahr verstri ·::hen ist, 
festgestellt werden, daß die Baupolizeibehörden 
sich dieser schwierigen Aufgabe mit einem außer. 
ordentlioh en Ernst angenommen haben. Auch 
kann wohl gesagt werden, daß es richtig war, den 
baulichen Luftschutz, soweit er überhaupt die 
Mitwirkung der Baupolizeibehörden bedingt , un. 
mittelbar in das baupolizeiliche Genehmigungs; 
verfahren einzubinden. Damit ist der Bauwirb 
schaft ein weiteres zeitraubendes Verfahren er. 
spart worden. 

Schließlioh darf auch dies noch gesagt werden: 
Bei aller Festigkeit ·der Führung in de n grundsätz. 
lichen Fragen sohien es geboten, dem pflichtmäßi. 
gen Ermessen der eirnzelnen Baupolizeibehörde 
möglichst w e i t e n S pi e I rau m zu lassen. Es 
gilt, auf diesem für uns alle neuartigen Gebiete 
z,unächst einmal Erfahrungen zu sammeln, und es 
gilt auch, in der H andhabung neuer Bestirnmun. 
gen beweglich zu bleiben, damit die gerade geQen. 
wärtig so großen Sehwierigkeiten - es ist allein 
an die Rohstofflage zu erinnern - überwund en 
werden könn en. 

un zu den Sc hut z rau mb es tim m u n • 
g e 'n selbst. Sie sind vom Reichsarbeitsminister im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister der Luft. 
fahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe erlas. 
sen worden. 

! ummer 1 dieser Bestimmungen sagt: Schutz. 
räume sind im g ·e sam te n d e u t s c h e n 
R e ich s .g e bi e t zu schaffen. D as bedeutet, daß 
e$ keine Rolle spielt, ob eine bauliche Anlag,e in 
einem Luftschutzort I. Ordnung usw. errichtet 
wird. D as bedcutet ferner, daß keine Gebäude; 
gattung ausgenommen ist, gleichviel. ob es sich 
um Betriebe, Gebäude oder Dienst teIlen hand elt, 
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,die dem Werkluftschutz, ,dem Selbstschutz oder 
dem erweiterten Selbstschutz zugeteilt sind (§ 1 
der Ersten DVO. vüm 4. Mai 1937). Schli eßlich 
bedeutet das auch, daß es Ausnahmen grundsätz. 
licher Art nioht gibt. W enn Ausna.hmen im 
VII. Abschnitt vürgesehen sind, so. enthalten diese 
nicht etwa eine Durchbrechung des Grundsatzes, 
sündern nur gewisse Erleichterungen, die gesehaf. 
fen werden mußten , um den Kleinwühnungsbau 
nur mit den denkbar gerings ten Auflagen zu be: 
lasten. 

Die Z w eck b e s tim m u n g des S e h u t z • 
rau m e s ist in Nr. 3 der Schutzraumbestimmun" 
gen näher erläu tert. Man wird bei der Beratung 
immer wieder darauf hinweisen müssen, daß die 
Schaffung eines Yülltrefferschutzes theüretisoh 
Wühl möglich ist, jedüch einfach an ,den Küsten 
schei tert . So. ist daher der Zweck des Schutzrau: ' 
mes ausdrücklich dahin erläutert, daß er bei Luft. 
angr iffen Schutz gegen die Wirkungen vün Spreng. 
bümben süwie geg,en chemische Kampfstüffe ge. 
währen Süll. 

Für die Planung der Schutzraumanlage ist eine 
im VI. Abschnitt entha.l tene, sehr wesentliche Be. 
s timmung hier vürwegzunehmen. Es besteht die 
Möglichkeit, die für die Schutzraumanlage vürge. 
sehenen Räume eines Gebäudes fri edensmäßig 
an ,d e r w e i ti g z u nut ze n. Diese Erleich. 
terung wird, ganz besünders im W erkluftschutz, 
üft die Durchführung der baulichen Maßnahme 
wirtschaftlicher machen, denn es werden häufig 
etwa W asohräume der Gefülgschaft, Kleiderab. 
lagen üder Lagerräume gleichzeitig als Schutz. 
raumanlage 3Iusgebildet werden können. 

Im übrigen werden die im II. Ab chnitt der 
Bestimmungen zusammeng·estellten PI a nun g s • 
g run,cl sät z e für die Vürbereitung jedes N eu. 
oder Umbaues richtunggebend sein, denn in dem 
gleichen Maße, wie der planende Architekt bisher 
Standsicherheit, Feuersicherheit und äußere Ge. 
staltung des Bauwerks zu berücksichtigen hatte, 
wird er jetzt zu bedenken haben, wie er den An. 
für,derungen des Luftschutzes gerecht wird. Wich: 
tig ist dabei auoh sehün im Anfang der Planu!11gs. 
arbeit die Entschließung darüber, üb die Schutz. 
raumanlage mit künstlicher B e l ü f tun g ver. 
sehen werden Süll üder nicht, weil davün der 
Rauminhalt und sümit das Flächenmaß ·de r Schutz. 
räume wbhängt. 

Zu den Maßen, die in den Schutzraumbestim. 
. mungen aufgeführt sind , muß gesagt werden, daß 

sie immer Mi n cl es tm a ß e sind und keines. 
fa lls , auch nicht im Wege der Ausnahmebewilli. 
gung, unterschritten werden dürfen. Die Fürde; 
rung, daß der einzelne Schutzraum im allgemeinen 
nicht mehr als 50 Persünen aufnehmen Süll, ent. 
hält dagegen ein H ö eh s tm aß, das nicht über. 
schritten wer,den darf. Man darf ni e vergessen, 
daß der Schutzraum, besünders der nicht mit 
künstlicher Belüftung versehene, nicht zum da 11 • 

ern d en Aufenthalt vün Menschen geeignet ist 
und daß eine übermäßig s tarke Belegung eines 
Schutzraumes ·allei n durch eine überm äßige V er. 
schlechterung der Luft grüße Gefahren birgt, ab. 
gesehen vün der Gefahr allzu grüßer Anhäufung 
Schutzsuchender an einer Stelle des Gebäudes 
überhaupt. 

Zu zahlreichen Anfragen hat berei ts die Bestim. 
mung in r. 17 Anlaß gegeben, in der die G r ö. 
ß e nb em e s s u n g fi.ir die Schutzraumanlagen 
behandelt ist. Auch hierbei süllte man nie zu 
knapp rechnen. Es gibt in der Literatur verschie. 
dene Vürschläge für die Ermittlung des Raumbe: 
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darfs. Für die Bedi.irfnisse des Sel bstschutzes, also. 
den Wühnhausbau, süllte man die mittlere Küpf. 
zahl der Familie nach dem Reichsdurchschnitt der 
letzten Vülkszählung mit 3,8 Persünen je Familie 
als A nhalt nehmen. Man wird dabe i nicht zu 
niedrig veranschlagen. Für Gebäude des erweiter. 
ten Selbstschutzes und des W erkluftschutzes er: 
geben die Betriebs: bzw. Werkluftschutzpläne die 
erfürderl iehen Zahlen. 

Anordnung und Größe der W a n d ö f f nun • 
ge n sind fi.ir den Schutzraumbau dadurch sehr 
vereinfacht, daß ihre Abmessun gen .aenürmt sind. 
Die Fürderung, daß Schutzraumanlagen mögli ohst 
wenig Fenster haben süllen, ist dann üft ni ·::ht 
leicht zu erfüllen, wenn die Räume fri edensmäßig 
anderweitig genutzt wer,den. Es wird in diesem 
Falle Sache e iner geschickten Planung sein müs. 
sen, die widerstreitenden Anfürderungen des Luft. 
schutzes einerseits und der Gesundheits. und Ge. 
werbepülizei andererseits bes tmöglich auszug lei: 
ehen. 

Die Bestimmungen i.iber die k 0. n s t r u k t i v e 
Dur c h b i 1 dun g im JIJ. Abschnitt enthalten 
weitgehende euerungen für die Ausbildung der 
den Schutz der Menschen vermittelnden Ge. 
bäudeteile. D ecken und W än de sind bei diesen 
T eilen zu verstärken. Hier treten augenblicklich 
,die meisten Sohwierigkeiten auf, weil insbesondere 
die nütwendigen D eckenverstärkungen einen ep 
höhten Eisenbedarf bedingen . Vürschläge für Ein. 
sparungsmaßnahmen enthalten di e Richtlinien des 
Reichsarbeitsministers zur V erürdnung über bau. 
pülizeiliehe Maßnahmen zur Einsparung vün Bau. 
s tüffen vüm 30. Juni 1937 und d er Erlaß des 
Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehls: 
habers der Luftwaffe vüm 1. Juni 1937 "Schutz. 
raumbau ohne Stahl", ferner das Merkblatt 3 der 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Arbeiter. 
wohnstättenb aues vüm August 1937. Niemand 
verkennt, wi,e schwer es gerade im Augenblick 
ist, den baulichen Luftschutz praktisch zu ver. 
wirklichen. iemand befreit uns auf der anderen 
Seite vün der Verpflichtung, all es z.u tun, um fi.ir 
den ErnsHall gerüstet zu sein. Es hilft also. nichts : 
Es muß versucht werden, über die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten hinwegzukümm en. 

Die Las t e n an nah m e n für die Bemessung 
,der W anddicke beim Schutzraumbau führ en. 
zwangsläufig zu Abmessungen, die vielfach als 
Ülbertrieben bezeichnet würd en sind. Dazu ist nur 
zu sagen, daß die in den Schutzraumbestimmun • 
gen vürgeschriebenen Wanddicken wiederum 
Mindestmaße darstellen, die keinesfall s, auch 
nicht im Dispenswege, unterschritten werden di.ir. 
fen. Die Maße sind durch eingehen de Versuche 
ermittelt wür,den. N ur, wenn sie eing,ehalten wer: 
den, kann mit einiger Sicherheit der Zweck der 
Schutzraumanlage im Ernstfall auch wirklich er. 
reicht werden. Eine gewisse Erleichterung ist lc· 
diglich da zuges tanden, wo. es sich um Umbau be· 
s tehender Gebäudeteile ,handelt, um in Sülchen 
Fällen vertretbare Einschränkungen zulassen zu 
können. 

Sehr ausfi.ihrlich is t die S e hut z rau m b e • 
1 ü f tun g behand elt. Es ist schOifl. ein gangs dar: 
auf hingewiesen würden, ,daß di e Entscheidun g 
dari.iber, üb künstlich helüftet werden soll üder 
nicht, schün im ersten Zustand der Planungsvüp 
arbeit g.etrüffen werden muß. Man wird immer 
gut tun , e in en erfahrenen Beli.iftungsfaehm :!nn be. 
reits bei den Vorbereitungen hinzuzu ziehen. Wich. 
tig ist in diesem Zusammenhang die Vürschrift, 
daß eine An lage für ki.instliche Belüftung immer 



einzubauen ist in Schutzraumanlagen mit schwan~ 
kender Bclegungsdichte und in sol::.hen Räumen, in 
denen während eines Luftangriffs Arbeit zu lei~ 
sten ist. Dies wird besonders beim Werkluft~ 
schutz der F,all sein. 

Es sei gestattet, an dieser Stelle ganz allgemein 
über Was s e r ~ und E n erg i e ver s 0 r g un g 
im Hinblick auf den Luftschutz ein kurzes Wort 
zu sagen. Die Schutz raum bestimmungen enthalten 
Hinweise darauf, wie diese Frage bei den Schutz~ 
räumen zu lösen ist. Es kann nicht eindringlich 
genug davon gesprochen werden, daß die Versor. 
gung der Bevölkerung und der Industrie mit Was; 
ser und Licht im Falle einer kriegerischen Ver~ 
wicklung alsbald zu einer entscheidenden Lebens; 
frage werden wird. Es wäre nioht zu verantwor; 
ten, wenn man an dieser Frage vorbeigehen würde. 
Städtebau und Siedlungswesen werden in Zukunft 
in weit größerem Umfang als bisher von diesem 
Gesichtspunkt aus auf ihre Widerstandskraft ge~ 
gen eine Bedrohwlg aus der Luft, d. h. auf ihre 
Luftempfindlichkeit, zu prüfen sein. Es darf daran 
erinnert werden, daß der Reichsminister der 
Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe be; 
reits Richtlinien für die Sicherstellung der Feuer; 
löschwasserversorgung herausgegeben hat. Für das 
gesamte Bauwesen werden ähnliche Grundsätze 
hinsichtlich der Wasser~ und Energieversorgung 
bestimmend werden. Auch hier ist das Gebot 
weitgehender A<uflockerung und planmäßiger 
Schaffung vieler einzelner Stützpunkte statt ein~ 
zelner weniger Kraftquellen entscheidend. 

Der VII. Abschnitt der Schutzraumbestimmun~ 
gen enthält die Aus nah m e b es tim m u n ; 
gen. Wie bereits betont, sollen diese dem Bau 
der A r bei t e r w 0 h n s t ä t t e n sowie dem Bau 
des k lei n e n E i gen h e im s bestimmte Er; 
leichterungen vermitteLn. Es ist angestrebt wor~ 
den, die der Kleinsiedlung zugebilligten weit~ 
gehenden Erleichterungen allgemein dem Arbei~ 
terwohnstättenbau zukommen zu lassen. Es muß 
hier klargestellt werden, daß das unter keinen 
Umständen in Aussicht genommen werden kann. 
Weiter hat die Einschränkung der Ausnahmen in 
stark luftgefährdeten Gebieten zu Auslegungs~ 
zweifeln geführt. Es ist dazu zu verweisen auf den 
sehr 3iusführlichen Begleiterlaß des Reichsmini~ 
sters der Luftfahrt und Oberbefehlsh~bers der 
Luftwaffe zu den Schutuaumbestimmungen vom 
26. Juni 1937, in dem zu .dieser Frage Stellung ge~ 
nommen ist. 

Es bleibt noch mit einem kurzen Wort auf 
den letzten Abschnitt der Bestimmungen einzu; 
gehen, in dem die Mitwirkung der Bau b er a ; 
tun g s s tell endes R eichsluftschutzbundes und 
der Wer k 1 u f t s c hut z ver t rau e n s s tel. 
I e n der Reichsg ruppe Industrie geregelt ist. Eine 
große Summe von Einzelerfahrungen ist bei diesen 
Stellen seit Jahren erarbeitet und zusammengetra~ 
gen worden. Luftschutz ist eine Sache des ganzen 
Volkes, und es ist ,deshalb durchaus erwünscht, 
daß Behörde und berufene Organisationen des 
Luftschutzes vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Allerdings sollen die Baupolizeibehörden auch in~ 
soweit in ihrem Ermessen frei sein, und es darf 
darüber kein Zweifel bestehen, daß die letzte 
Entsoheidung immer und in jedem Falle bei ihnen 
liegt. Um die Zusammenarbeit noch wirksamer 
zu gestalten als bisher, werden vom Reichsarbeits~ 
minister auch gegebenenfalls noch besondere Wei~ 
sungen erlassen werden. 

Was in diesen Ausführungen gesagt werden 
konnte, ist nur ein Bruchstück aus dem Gesamt~ 
gebiet ,des baulichen Luftschutzes. Es ist der Aus~ 
schnitt aus dem Ganzen, mit dem sich der pla~ 
nende Architekt und Ingenieur, der ausführende 
Baumeister und von seiten der Baubehörden der 
Baupolizeibeamte in der nächsten Zukunft in 
erster Linie befassen und auseinandel'sctzen müs~ 
sen. Die Aufgabe ist so neu, daß es auf Zusammen~ 
arbeiten aller Beteiligten ankommt. In seinem Be~ 
gleiterlaß zu den Schutzraumbestimmungen vom 
13. Mai 1937 hat de<;<halb auch der Reichsarbeits; 
minister zur Berichterstattung über die gemach~ 
ten Erfahrungen bereits bis Ende 1937 aufgefor~ 
dert. Es ist nur zu wünschen, daß zahlreiche 
Anregungen und Erfahrungen zusammengetragen 
werden, damit aus ihnen gelernt und immer mehr 
Klarheit gewonnen werden kann. Es ergeht daher 
an alle, die an ,diesen neuen Auf~aben mitzuwir~ 
ken berufen sind, die Bitte, an ihrem Teile zur 
Auswertung der Erfahrungen durch ihre Weiter~ 
leitung an die leitende Stelle nach Kräften bei; 
zutragen. 

Vieles ist im übrigen auf ,dem Gebiete des bau~ 
lichen Luftsch<utzes in der gleichen festen und 
bindenden Form, wie der Bau von Schutzräumen 
im eubau, noch zu regeln . Es wird geregelt wer~ 
den. weil es der gesicherte Bestand der Nation ae~ 
bietet, und dem gesamten Bauwesen werden die 
Bahnen gewiesen werden, die die Wehrhaftigkeit 
eines ganzen Volkes vorschreiben wird. 

Einfluß der Krieile auf die Bauweise in Stadt und Land 

Am 2. Dezember 1937 sprach auf Einladung der von 
General der Artillerie a. D. G r im m e geleiteten Ar
beitsgemeinschaft "Luftschutz" der Deutschen Gesell
schaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften Mini 
sterialrat Dr.- Ing. L ö f k e n über den Ein f lu ß des 
Krieges auf die Entwicklung der Bauwei 
sen in Stadt und Land. 

Der Vortragende stellte seinen Au führungen die früh 
geschichtliche E n t wie k I u n g der Kr i e g s tee h -
ni k und der durch sie bedingten Bautechnik voran und 
vermittelte dabei zugleich einen tJ berblick über die sich 
hieraus ergebenden Siedlungsformen in den deutschen 
Landen. ach den ersten primitiven Versuchsanlagen 
zur Abwehr und Verteidigung (Wälle, Wall burgen und 
ähnliches) zeiuten sich die AnHinge siedlungspolitischer 
Einrichtungen. die insbesondere an den Ostgrenzen des 
Reiches noch heute zu erkennen sind. Aus strategischen 
Stützpunkten entstanden in der Folge bauliche Grün-

dungen , die sich zu Wirtschaftsplätzen, Lagerstellen 
und Sammelpunkten des Handels und Handwerks ent
wickelten . In Flußniederungen, an Flußmündungen und 
Berghängen oder im Bruchland wurden diese Plätze 
durch Befestigungsanlagen geschützt. Auf diese Art ent
stand mit der Zeit ein Netz von Siedlungen (Nieder
lassungen. Marktanlagen, Festun\!en, Städte!1ründungen), 
deren Entfernungen etwa einer Tagesmarschleistung ent
sprachen. So sind beispielsweise die ostpreußischen 
Grenzstädte cidenbur\!, Willenburg. Ortelsburg, Johan
nisburg, Lyck entstanden. 

Alle derartigen Siedlungen snd so angelel1t worden. 
daß sie genügend verteidigungsfähig waren. Dem l1emäß 
stand die Verteidigung bei Auf- und Ausbau der Städte 
und Ortschaften im Mittelalter im Vordergrund. In 
dem Bestreben. hinter Wällen, Mauern und G rüben 
besonders verteidigungsfähige Grundformen für die 
Siedlungen zu finden, wurde sehr systematisch vorge-
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gangen. Mittelalterliche Städtebauer haben die Fes tun gs
bauwerke zu vo llendeter H öhe entwickelt. Alte Städte
bilder zeigen, und die Wehrbauten sind ein Beweis 
dafür, daß Wehrhaftigkeit und Stadtblüte zusammen
hängen . 

Mit der Er f i n dun g de s Pul ver s begann eine 
Umwandlung der Kriegstechnik und entsprechend auch 
der bautechnischen Anlagen der Siedlungen. Freies 
Schußfeld, Festungsgräben (z. T. auch in Verbindung 
mit Flußläufen, Vorgelände ohne ufbauten und Hin
dernisse) waren maßgeblich für diese durch die Schuß
waffen bedingten Abwebrmethoden. Zudem hatte die 
Bewegtheit des 16. Jahrhunderts durch die großen und 
kleinen Kri ege, die Europa erschütterten, dazu beige
tragen, daß eine eugestaltung der städtischen Befesti
gungswerke aufgenommen wurde. Unter den Idealfor
men , die zu jener Z eit entstanden, ist u. a. als treffen
des Beispiel die Stadt Neu-Malta ( .. Lavaletta"), eine 
Gründung des Großmeister der Malteser, Lavalette 
(1566), zu erwähnen. Auch die Schöpfungen des Straß
burger Baumeisters Daniel peekle sind richtun gweisend 
gewesen. In einem Werk .. Arehiteetura von Festungen" 
gab er seinen Zeitgenossen beispielhafte Hinweise. Er 
ze igte den Städtebauern, was sie alles beachten müßten: 
daß das Land gut sei, das Erdreich feist, um Menschen 
und Vieh bequem zu ernähren, daß ein milder Himmel, 
gesunde Luft, gutes Gelände, gutes Holz und gutes Was
ser vorhanden seien, daß mit diesen Fragen die zur 
Verteidigung der Stadt, zur Unterbringung der Besat
zung notwendigen Maßnahmen vom Städtcbauer von 
vornherein geregelt werden müssen. 

ach dem Dreißigjährigen Kriege läßt sich allgemein 
feststellen, daß andere Voraussetzungen für das Sied
lungswesen maßgebend wurden. Die befestigten Städte 
des Landesinnern verloren durch die Schaffung stehen
der Heere an Bedeutung. Die erste Sorge der absoluten 
Landesfürsten war auf den Ausbau eines Festungs
systems an der Grenze gerichtet. Die Befestigungs
anlagen mit den einbezogenen Stadtfestungen wurden 
daher immer Ilrößer. Die städtischen Festungen erhiel
ten nunmehr die Aufgabe, den Handel und das Hand
werk (den Bürger und den Kaufmann) zu schützen und 
gleichzeitig ' tandorte des stehenden Heeres zu werden. 

England 
Industrieverlagerung und Landesve rteid igung. 

.. The United Services Review" (London) beschäftigt 
sich mit der Industrieverlagerung im all gemeinen, ins
besondere aber mit den Vorteilen, die ein elektrisches 
Leitungsnetz vom Standpunkt der Landesverteidigung 
aus biete, und zwar im Hinblick darauf, daß hierdurch 
die Kraft ganz unabhängig von der Nähe der alten 
Kohlengebiete den Industrien zugeleitet werden könne. 
Es wird behauptet, daß diese kriegswichtige Tatsache 
von der Regierung gar nicht beachtet werde. Wenn 
man auch gegenwärtig wegen der Arbeitslosigkeit in den 
Kohlengebieten gerade dort die Industrie ankurbele und 
neue Fabriken errichte, so müsse in Zukunft doch we
gen der Luftgefahr mehr auf eine gesunde Verteilung 
der Industrie Rücksicht genommen werden. Im Inter
es e der icherheit müsse die Industrie über das ganze 
Land verteilt werden, statt empfindliche Betriebe in 
dicht besiedelten Gebieten zusammenzudrängen. 

In diesem Zusammenhang ist auch der vor mehreren 
Wochen im englischen Unterhaus gefaßte Beschluß 
interessaot, wonach ein Königlicher usschuß eingesetzt 
werden soll, der die Frage der geographischen Vertci-
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Die ",ei te re E n t wie k I u n g der Art i I I e r i e 
zwang dazu, di e Festungen durch mehrere Kilometer 
\'orgesehobene Forts zu schützen. Damit bega nn für 
den Städtebau eine nicht a llzu glückliche Zeit. Die Ver
wa ltungen, die mit dem neuen Festungsbauwesen zu tun 
hatten, versuchten, aus der Freigabe von altem Festungs
gelände bzw. Umwandlung von \Vällen und Gräben ein 
Geschäft zu machen. Die Folge davon war in den 
mei ten Fällen die Umwandlung der Wälle und Gräben 
in gewinnbringende Geschäftsviertel oder durch Er
bauung von Mietkasernen und Anlage enger Straßen in 
überfüllte Wohnviertel. 

Heute stehen wir - wie im 15. Jahrhundert .- wieder 
vo r einer völligen U mwälzun g, da e ine neue Waffe 
die Kriegführung von Grund auf umgesta ltet. Das Flug
zeug hat den Lu f t rau m erobert und zwingt damit zu 
einer Anpassung der Abwehrmethoden. Wie in früheren 
Jahrhunderten die Landesverteidigung den Städtebau 
und das Siedlungswesen maßgeblich beeinflußt und von 
der gesam ten Bevölkerung weitestgehend Verständnis 
und Anpassung \'erlangt hat, 0 wird di es in einem 
zukünftig n Kriege erst recht der Fall sein. Schon der 
Weltkrieg hat gezeigt, daß eine Entscheidung über Sieg 
oder , i.:derl age von der Widerstandskraft und dem 
Widerstandswillen des gesamten Volkes sowie von der 
Güte seiner Anlagen und Einrichtungen abhängig ist. 
Die Luft~ieherung bedarf neben einer ausgezeichneten 
Luftwaffe im weitesten Maße der Unters tützung durch 
den Luftschutz in der Heimat. 

Aus diesen Erwägungen herall entwickelte der Vor
tragende sehr ausführlich die notwendigen baulichen 
Maßnahmen der Landesverteidigung auf dem Gebiete 
des Luftschutzes, die in fachwiss enschaftlichen Abhand
lungen eingehend behandelt sind, und forderte weitere 
Vertiefung der Forschung. Wie in früh eren Jahrhun
derten, so fällt dem deutschen Techniker, insbesondere 
dem Architekten und Ingenieur, im Städtebau und 
Siedlungswe en die schwierige Aufga be zu, mit großer 
Sorgfalt luftschutztechnische Vorkehrungen auf dem 
baulichen und technischen Gebiete zu erkennen, zu 
planen und durchzuführen. iemand darf an dieser 
Frage des zivilen Luftschutzes vorübergehen, wenn er 
sich nicht an dem Bestehen des Vo lkes für alle Zu-
kunft sel1\ver ve rsündi gen will. Z. 

lung der industriellen Bevölkerung Englands zu unter
suchen hat. Der Ausschuß wird feststellen, welche 
sozialen, wirtschaftlichen oder strategischen Nachtei le 
sich aus der Konzentration von Industrien und der indu
striell en Bevölkerung in großen Städten und in bestimm
ten Gebieten ergeben. Er w ird auf Grund dieser Unter
suchungen Vorschläge über etwaige industrie ll e Um
siedlung und dergleichen ausarbeiten. 

K riegsrisikoversicherung der Hausbesi tze r. 
Vor kurzem wurde in England die .. Property Owners' 

Protection Association", ein Verband britischer Grund
eigentümCir a ls Versicherungsunternehmen zur Deckung 
gegen Kriegsschäden, gegründet. Hierdurch füh len sich 
die bc tehenden Versicherung gesellschaften angegriffen, 
wobei aber zu bemerken ist, daß sich insbesondere die 
Lloyd -Versicherer zur Ein teilung jeder Kriegsrisiko
deckung entschlossen hatten. Die Vertreter dieser Ver
sicherungsgesellschaften wei en jetzt in der englischen 
Presse darauf hin, daß die Kriegsschädendeckung hin
sichtlich der Vervollkommnung der Kriegswaffen heute 
mehr denn je ein viel zu großes und unberechenbares 
Risiko darstellen würde, als daß sie vom besonderen 
Versicherungsma.rkt, geschweige denn von einzelnen 
Versicherungsunternehmungen, ohne Gefährdung der 



finanziellen Stabilität übernommen werden könnte. Die 
Gefahr der Zerstörung ganzer Städte durch Luftangriffe 
sei so groß, daß selbst bestfundierte Versicherun gs
unternehmungen innerhalb kürzester Frist zahlungs
unfähig werden könnten, falls sie für derlei Schäden 
aufzukommen hätten. Einzig die Re g i er u n g sei in 
der Lage, die Verantwortung für eine wirklich zuverläs
sige Kriegsschädendeckung zu übernehmen oder aber 
durch Einführung einer ob li gatorischen, die ganze 
Na tion umfassenden Versicherung eine genügend breite 
Versicherungsbasis zu errichten, die eine ausreichende 
Risikoverteilung und Prämienerhöhung ermöglichen 
wü rde. Trotz di eser Bedenken begegnet die neue 
Hauseigentümer-Versicherungsorganisation in England, 
insbesondere in London, von seiten der Hauseigentümer 
großem Interesse, da sie sich offenbar sagen, daß auch 
eine bloß bruchteilige Deckung des Kriegsrisikos dem 
gegenwärti gen versicherun gs losen Z ustand vorzuziehen 
se i. Die Versicherungsanmeldungen zum Hauseigen
tümerkonzern sollen bisher schon 754 Eigentümer um
fassen. Weitere 3000 Eigentüm er hätten bereits nähere 
Informationen eingefordert. Es besteht die A bsicht, den 
Versicherungsfonds nach zehn Jahren durch Rückerstat
tung der Prämien an di e Versicherungsnehmer wieder 
aufzul ösen. 

"ßelgien 
Bombensichere Schutzräume bei Errichtung öffentlicher 

Gebäude. 

Die belgisehe Regierung beabsichtigt, ei ne umfang
reiche Propagandaaktion zur Verankerung des passiven 
Luftschutzgedankens innerha lb der Bevölkerung durch
zuführen. In diesem Zusammenhang soll beim Bau 
öffentlicher Gebäude di e A nlage gas- und bomben
sicherer Schutzräume obligatorisch werden. Das Un ter
ri chtsministeri um hat bereits sämtli che untergeordneten 
Instanzen durch Rundschreiben angewiesen, beim Neu
bau von Schulen dera rti ge Schutzrä um e zu erstellen. 
Beim Bau des großen Nord-Süd-Tunnels in Brüssel, der 
zwei Bahnhöfe mitei nander verb indet, soll eben fa lls 
Vorsorge getroffen werden, daß di eser Tunnel im Kriegs
falle als Groß- bzw. Sammelschutzra um benutzt werden 
kann. 

S chweiz 
Verdunkelungsübungen im November 1937. 

Im Laufe des November 1937 wurden in sämtl ichen 
Kantonen der Schweiz Ver dun k e I u n g s ü b u n g e n1

) 

durchgeführt, auf die die Bevölkerung durch ausführ
liche Bekanntmachungen in der Tagespresse vorb erei tet 
war. Als Grundlagen dieser ü bungen, für die bekannt
li ch nur der Zustand der v ö 11 i gen Verdunkelung in 
Be tracht kam, wie er in der Verordnung des Schwei
zerischen Bundesrates betreffend Verdunkelung im Luft
schutz vom 3. Juli 19362) und in der Verfügung des 
Eidgenössisohen M~Htär.dep'artements über Ausführungs
bestimmungen für di e V erdunkelung im Luftschutz vom 
22. Juli 1936 vorgesehen ist, dienten ferner zahlreiche 
Verordnungen, ,Richtlini en und Bekanntmachungen des 
Eidgenössischen Militärdepartements und de.r verschi e
denen örtl'ichen Luftschutzkommissionen. 

Folgende tee h n i s ehe n Ei n z e I h e i te n der 
Durchführung ve r.di enen, besonders hervorgehoben zu 
werden: 

Zur Verdunkelu ,n .g der A ut osc h einwer
fe r , Straße nbahnl'aternen, Fahrrad lampen usw. dienten 
n.icht .die z. B. in D eutschla nd übLichen Verdunkelungs
kapp en mit ,schmal em Lichtschlitz, sondern jalo-usie
förmige Vorrichtungen mit schräg nach unt·en gel'ich, 
teten engen L·ichtaustrittsöffJlungen . Dieses Verdunke
lungsmi ttel soll sich nach Schweizer Mitteilungen voll 
auf bewährt haben. 

Auf den S t ra ß e n bran nten nur wenige blaue Richt
lampen, die üb erdi es noch strurk abgeschirmt waren. 
aber - wie di e ger,inge Zahl der während der übungen 
vorgekommenen U nfä ll e beweist - im a ll geme'iJnen 
völLig gen ügten, obwohl Nebel und niedrige Wolken 

die Verdunkelung vielerorts noch vollkommener gestal
teten. Aus Zürich wird z. B. lediglich berichtet, daß 
elTLlge - .augenscheinlich nicht ortskundige - Passan
ten in das Becken des S.p.ringbrunneJJS vor dem Bahn· 
hof ge rieten. 

In den H ä u s ern wurden vielfach b lau e L a m -
pe n benutzt; durch besondere Hinweise war jedoch 
dar,auf aufmerksam gemacht worden, daß derartige 
Lampen auch in Wohnungen nur verwendet werden 
dürfte,n. wenn s,ie nach außen hin sorgfältig abgeschbrmt 
würden, um die Gefahr der Reflexbildun g auf dem 
Straßenpfl.aster bzw. auf gegenüberliegenden Hauswän
den zu vermeiden. Die bei den ü bungen gemachten 
Erfahrungen bestätigten die Richtigkeit und Notwen
digkeit dieser Forderung. In nicht verdunkelten Räu 
men war jed e Benutzun'g von Licht verboten. Weiter
hin erga b sich die Notwendigkeit, in besonders stark 
benutzten Lichtschleusen , z. B. in Ga.ststätten, L icht
spie ltheatern usw., "S ch i eu sen war t eH einzusetzen, 
um zu verhindern, daß beide Türen der Lichtsc.:hleusen 
gleichzeitig geöffnet werden. 

Der in die übung einbezogene Eis e 11 b ahn ver 
k ehr wickelt e sich fa hrplanmäßig ab; diese Feststel
lung gilt sog,ar für die Zeitspanne - im allgemei nen 
ein e Stunde -, ,in der auch die Weichen- und Strecken
signale vollk ommen gelöscht wurden. Der Kr a f t 
w ag e n ver k e hr auf den Landstraßen und in den 
Städten erlitt dagegen starke Verzögerungen, zum.al die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 20 km /h beschränkt 
war (für die Regelung des Straßenverkehrs im Luft
schutz best.eht eine besondere Verfügung des Eidge
nössischen Militärdepartements)"). 

Schweizer Luftschutzfachleute bemängeln im übrigen. 
daß die Pos t ihren Betrieb stark ein g e s c h r ä n k t 
hatte - der Schalterschluß war im allgemeinen auf 
16.30 Uhr festgesetzt ~, während von der privaten 
Wi rtschaft die Aufrechterhaltung des vollen Betriebes 
erwartet wurde. Es fehlt all erdings auch nicht an Stim
men. die eine derartige Kritik an den Maßn~hmen der 
Post für abwegig halten; die "Neue Zürcher Zeitung" 
äuße.rt z. B. in ihrer Nummer 2104 vom 22. November 
1937 di e Ansicht, daß im Kriegsfalle das Wirtschafts
leben mit Eintritt der Dunkelheit oMehin sta rke Ein
schränkung erfahren dürfte, so daß dann auch kein Be
dürfnis bestände, die Postschalter länger offen zu 
h'alten. 

Das in vielen Städten für die übungsd'auer ergang·ene 
Ver bot des R ad fa h re r ver k ehr s findet a ls 
dem Ernstfa ll nicht entsp rechen.d jedoch einmütige Ab
lehnung. 

An den G ren zen wurden die erforderlichen Zoll
maßnahmen auf Grund besonderer Anordnungen der 
Oberzolldirektionen durchgeführt. Wichtige Straßenzoll
ämter blieben während der ü bungen geöffnet, Polizei
mannschaften standen zur Hilfeleistung zur Verfüg'ung , 
Moto rf,ahrzeuge, die die G renze kurz vor oder währ·end 
de,r Verdu.nkelung überschritten, wurden entweder von 
den Zollorganen mit Verdunkelungsmateria l ausgerüstet 
und verp fli chtet, dieses auch im Innem des Landes zu 
verwend·en, oder sie wurden bis zum Schluß der Ver
dunkelungsübung an der Grenze zurückgewiesen oder 
festgehalten. 

An der ü 'be ,rw .ac hun g und Kontrolle der Übun g 
sowie an den für di.ese Zeit getroffenen besonde ren 
Maßna hmen für die öff,entliche Sicherheit wurden erst
malig auc h u.nLformierte Mitglieder des Schweizerischen 
Luftschutzverbandes in größerem Umf.ange beteiligt. 
J edermann w!IJr verpfl ichtet, den Kontroll org'anen das 
Betreten der Wohnungen zu gestat ten. Interessant war, 
daß eine besondere Kontrolle noch in den frühen Mor
genstunden durchgeführt wurde, um das Verhalten der 
Bevölkerung beim Aufwachen zu r Zeit der Verdunke
lung z,u beohacht,en. Im üb rigen wird lediglich aus 
Genf ein ab lehn endes Verhalten ,der Bevölkerung ge
meldet, das in z·ahlreichen Zuwiderhandlungen gegen 
die rumtlichen Verdunkelungsvorschriften zum Aus
druck k.am. 

1) V~1. "Gasschut1. Ilnd Luftschut z". 7. Jg. [1937). S .. 305. 
~ ) \i~J. " Gasschutz und Luftschutz", 6. Jg. [1936). S. 248. 
") Vgl. "Gasschutz und Luf tschu tz". 7. Jg. (1937), S. 106. 
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G ünstiges F lugwetter he rrschte nur wä hrend der er
sten Obungen in d er W estsc hweiz, so daß n ur in die
sem Fa ll e e ine Lu ft b eobae ht un~ mögli ch war; 
d iese bestäti gte im üb rigen d ie auc h in ande ren Län
dern bereits gemac hte Erfa hrung, daß Wasserflächen 
und cha ra H eri s ti sc he Bergfo rm en t ro tz Verd unkelung 
die Ortung ermög li chen, jedoch ist zu bed enken, da ß 
cs sic h b ei den Beobac htungsfli ege rn ste ts um Lan d es
k in der, a lso mehr od er weniger ortskun d iges Persona l, 
han delte. Land fre md en F lu gzeugführ e rn dürften di e 
Berge im Gege nte il e rh ebli che Schwi erigke iten be re iten . 

A ll es in a ll em w ird der V er l a u f der Verdu nke
lungsübun gen a uch von den veran twortli chen Ste ll en 
a ls b e f r i e d i ge n d bezeichn et. In sbesond ere d ie 
vo rgeseh enen tech nisch en M aßnahm en ha ben sich b e
wäh r t. 

Zeifscbri/fenscbau 

Dcr au ch in D eutschl and beka nnte schwe izer isc hc 
Sachvl!rs tä ndi gc für Luftsc hutzb auten, In g. H . P e y e r , 
Z üri ch, tc ilt in e in e r A rbeit ("Protar", Dezemb er 1937) 
di e Gebäude in der Schweiz in fo lgende v ie r Gefa hren
kl assen e in : 

L Kasern en, Verwa ltungsgebä ude d es H eeres und de r 
z iv iltechni schen Ko rps; Geb äud e d es T e lephon-, T e le
graphen- und Nachri chtendi ens tes; Fa briken und Maga 
zi ngeb äud e, di e de r Ve rpfl egun g und A usrüs tun g des 
gesa mten H eeres di enen ; W a ffen-, Muniti ons- und 
Sprengs to ffabriken ; Gebäud e de r Po li zei und Feuer
wehr. 

11. Leb enswich ti ge ß e tri ebsan la gen. Leb ensmi tte lm aga 
z in e, di e de r V erpfl eg un g Uild d em U nte rh alt d e r Z iv il
bevö lkerun g zu die nen haben ; indus tri e ll e Be tr ieb e. ins
b esond e re so lch e für Wasse r, Kra ft , Li cht, Gas un d H ei
zun g; fe rn e r R egie run gs- und Verwa ltungsgebäud e, wi ch
ti ge pri va te Gesc hä ftsgeb üude. Schul en, Ve rsa mmlun gs
gebäude. Materi a lschupp en, W a renh äuse r. 

111. Wohn geb äud e, di e unmitte lba r in d er ähe jene r 
de r ers ten und zw eiten Gefahr enkl asse s tehen oder sich 
an Pl ä tzen und V erkehrslini en von s tra t eg isch e r Bedeu
t ung befind en ; di cht b ebaute Sied lun gen , w ie Städte, 
O rtsc haft en von verkeh rs techni sch em \Vc r te. 

IV Gese hä fts- und Wohnh ausba uten an weni ger w ich 
ti ge n Ve rkehrszentren und -lini en, a uße r d em Bere ich 
de r erst en und zwe iten G efahrenkl asse; Wohnhäuser 
au f d em Land e od er sons t in a ufgelock erten Siedlungen. 

Sodan n versucht P eyer u. a. e ini ge grundsät zli che 
R ichtlini en zu ski zzieren . Er s te llt Mi n d es tfo rderu.ngen 
für Geb ä ude auf, di e mehr a ls e in en Stock a ufwe isen 
und d e r e rs ten, zweiten oder dritten Gefahrenkl asse a n
gehö ren : 

1. Der W eg zum Schutzra um so ll in Ri chtun g d es 
H a upte in- ode r -ausga nges liegen und di e d enkbar kür
zeste Strecke da rstellen. 

2. chutzräume, di e d urch schma le Gä nge. ge wund ene 
und enge Treppen zu er re ichen sind, müssen a bge lehnt 
werden. 

3. In G eb äuden , di e meh r a ls e in Stockw e rk a ufw ei
sen, s illd tunlichs t E tagenschutz räume e in zuba uen . 

4. Diese E tagenschutzräum e hab en d ie e rfo rd e rli chen 
Nebenräum e, w ie Gasschl eusen, W aseh- und A b ort
räum e, a ufzuw eisen (di e Gasschl eusen sol.len so e in ge
r ichte t werd en, d aß di e Brand- und Siche rh e itswache 
von ihn cn a u j ed es Stockwerk übe rwachen ka nn). 

5. Die Schutzrä um e soll en e in Massenstehen a uf glei 
che r H öhe ve rme iden . 

O. Brand-, Ra uch- und V ergasun gssiche rh e it ist b e i 
den A us- und Ein gängen a nzus treb en. 

7. Wo di e A nordnun g de r no twendigen Neb enrä um e 
ba uli ch im Gebä udeinne rn unm ögli ch is t , s ind A usba u
ten in d en E tagen anzus treb en. 

8. Sanitä tsräum e könn en ausnah msweise in Etagen
sc hu tzräum e des unte rs ten Geschosses verl eg t werd en . 

9. Di e Schutz- und dazuge höri gen Nebenräum e s in d 
im Sinn e d er t echnischen Ri chtlini en und im b es timm
tcn G rad e (d c r s ich nac h de r Luftgefährdun g ri ch te t) 
\'u ll t rc ffe rs iche r zu ges ta lten. 4 1. 
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l n der Ze itsch rift " Bauamt und Gemeindebau" b ri ngt 
Sta d tba ura t Dip l. -l ng. Bus c h Ber ich te aus d er Prax is 
dc s Ba uberaters im RLB., in denen die Sc hwi e r igkci ten 
die sich dem Schu tzraumbau in \ Vohnhä uscrn entgegen· 
ste ll en, richtig e rkannt werden. - Der e rst e Aufsatz 
( li eft 17, 1937) ersc hi en vur Er laß der Sc hu tz raumb e· 
s ti m mungen un d gib t de r Bau p olize i H inwe ise, wie sie 
bei Neubauten d ie Errich tun g von Sc hutzrällm cn oh ne 
gesetz lic he Il andhabe er zwingen kann. - Bei Ersc hei 
nen des zweiten Aufsa tzes ( I-Ieft 18, 1937) w:tren di e 
Best imm ungen, d ie den Ba u vo n Schu tz rä um en in Neu
bauten zur P fli ch t machen, berci ts erschi encn . V er fasser 
we is t nu.n mit b egrüßenswerter Offen hei t da rau f hi n . 
daß der bau tec hn ische Luftsc hu tz für den g rößtcn Teil 
de r deutschen ßa u fac hl eute noch imme r Neulan d ist. 
T ro tz gut e r Einzela rbeiten im fac hsc hrif t tum tut nach 
Er la ß de r .. Schutz ra um best immun gen " ei ne umfasse nd e 
Ausbil dun.g der Archi tekten not. u r d ie jen igen Ba u
fac hl eut e, die Gelegenheit hatten, im Wcrkluftsc hutz zu 
ba uen, b es itzen heute au.s r e ichend e E rfa hrun gen. V e r
fasser ve rkennt auch ni ch t d ie Sch w ie ri gke it en. d ie s ich 
ei ner derartigen A usbild ung entgegenstell en ... Gecig nete 
Sc hulun gs leite r dü rfte e noch sehr wenige in D eutsch
lan d geben. Män ner de r P raxis . .. werden ni cht d ie 
Ze it find en, in za hlreic hen Seh ulungskursen ihr W issen 
we it e rzugeb en , un d solch e, d ie vo m g rün en Ti sc h kom
men . könn en wieder um der P raxis wen ig nützen ." Ver · 
fasse r empfiehlt ei ne A usb ild ung du rch d en RtB. mi t 
U nt e rstüt zung vo n Ba up ra kt ikern. Di ese Sch ulun gsa rb e it 
su ll d urch di e Fachp resse nac hdrüc klich u nte rstützt 
werden . W e r die T iiti gke it d er Bauber::l ter d es RL B. 
kennt, weiß. wi e b e rec h t igt die Vo rsc hl äge d es V er-
fasse rs sind. 23. 

U nter d er Üb ersch r ift .. S c hut zr a Ulll b a u" ver
ii ff en t li cht de r Le ite r der Gr uppe Bauwesen in der 
R eichsa nst a lt für Lu ft schutz, R egierun gsb aura t Dr.-In g. 
Fr 0 m m h 'O I d . in der "Deutschen Bauzeitung", 7 1. .Tg. 
( 1937) . H eft e 49 un d 50, Reg eln und R a tschl äge für 
d ie PI a nun g von Sc hut z r ä u m e n inn erha lb von 
Gebäuden. Ver f. hat "ersucht. un ter Zu!! run delegun g 
der ge ltende n am tli ch en Vo rsc h ri ft en all e b e i d e r 
SehP.tzraumol anun g a uft re t end en Fragen in e in fes tes 
Svstem zu br in gen, das er d ez ima lkl assi fikat o ri sch ein 
te ilt , un d zugleich un te r Benu t zun g eigene r Erfa hrun 
['en möglichst a ll gemeing ül t ige A n tworten zu geb en. 
D ie üb e rs ich t li ch e, bi s in kl eins te E in zelh ei ten gehend e 
un d re ich b eh ild e rt e Z usa mm ens t·e!lun q is t ei n wert 
vo ll e r Beitrag zur Verei nh e itli chun g dcs Schutz rau m-
ba uwesens. 3 1. 

Die "Bauteehnischen Mitteilungen" des Deutschcn Be
ton vere in s e. V ., Be rlin , A usga be Juli /A ugust 1937, bri n
gen in e in e r V erö ffentli chun g .. 0 e r Sc hut z r a u 111 -

b a u" unter Z uhilfenah me e ini ger A usst e llun gsbilde r 
( u. a. "Schaffen des Vo lk", D üsse ldo rf) und bek ann te r 
G rundrißze ichnun gen be ispi e lh afte Schutz ra um anla gen 
für di e fndu stri e. Die A rb e it b eg innt mit d em Hinweis, 
da ß sei t d e m Best ehen d es Luftschutzgese tzes und im 
Z uge d e r in zwischen e rlassenen Durch führun gsve ro rd
nun gen de r ba uli che Luftschutz e in e b esond ere Bed eu
tun g in d e r d eutsch en W irtscha ft , b esond e rs ab er in d er 
Bau w irtscha ft, erla ngt h a t. Es fo lgt ein e A ufzählung d e r 
zur Zeit bes tehend en Gesetze un d V ero rdnun ge n des 
Lu ftsc hu tzes, soweit s ie für di e P ro j ek ti e run g und Aus
führun g von Sehutzra umanlagen von Bed eutun g sind . 
Di e Kenntni s der E rst en A usführun gsb es timmun gen zu m 
~ 1 d er Zweiten Durchführun gsve ro rdnun g v . 4. 5. 1937 
(Schutzra umb estimmun gen) sowie d es Rund erl asses ries 
Re ichsmini s t ers de r Luftfa hr t und Oberb efehl shab er<; 
der Luftwaffe v. 1. 6. 1937 (b e tr. Schutzra umba u ohn e 
S ta hl) wird d en Ba ufa chl euten a ls besonders wi chti ~ 
e mpfohl en, da in ihn en di e gese tz li chen und t echni sch en 
Bes timmun gen enth a lten s ind . d ie b e i d er A ufs te llun g 
vo n Pro j ekte n und der A usführun g von Schutz rä um cn 
zu be rücks ichti ge n s ind. Durch e in e A n za hl Bilder, vor 
a ll e m G runclrißzeichnun gen, wird gezeigt, wie inne rh a lb 
b es tehend e r Bauten - Wohnh äuse r und Indus tri ebau
ten - Schutzrii um e vo rte ilhaft und \-\' irtsc ha ftli ch unte "
gebracht werden könn en . So s te llt z. B. e in Bild den 
nac hträgli chen Einb a u e in es Schutzra um es auf ein e r In 
du s tri ea nlage - Zementfa brik - d a r. De r Ra um is t 
un tc r e in en Sil o ge leg t ; de r da rüb e r s tehe nd e Eisen-



hetonbau hietet einen guten Schutz für die Be1cgsch 'lft 
des Werkes. In vielen Füllen ist die .\ufteilung der 
Sehutzriiume auf verschiedene (;ebüude einer solchl:1l 
Industriean lage möglich und erforderlich . \Veiter wird 
eine Sehutzraumanlage zwischen sehr starken Beton
ru n da men ten gezeigt. Die langgestreck te Form dieses 
Sch utzraumes ist luftschutztechnisch günstig. Durch die 
Zwisehensehaltung der Abortan la gen wird ein e gute 
Unterte ilung erzielt. In e inem weiteren Bild ist die 
Schutzanlage im Kopfbau e in er Fabrikha ll e zu erkennen. 
die für alle in der Halle Beschiiftigten ausreichend scin 
dürfte. I':in anderer G rundriß ze igt in d em unteren 
Teile e in es Schornsteines, der für den Rauch a bzug erst 
in sei nem oberen Teil in Betracht kommt, e in en ein!!c
bauten Beobachtungsstand und Schutzraum für 20 Per
sonen. Durch Sehseh litze wurde außerdem di e jv\üglich -

Baulicher Luftschutz zur Sie her u n g von S ta d t 
und Land, Wirt s chaft und ln dustrie ge
gen Lu f t a n g r i f f e. Von Ministerialrat Dr.-Ing. 
Alexander L ü f k e n. 62 S. Verl ag von Wilhelm I: rnst 
& Sohn, B e r I i n 1937. Preis 1,80 R M. , bei größeren 
Mengen entsprechende Nac hlässe. 

In vor liegender Schrift gibt ein berufener fachmann. 
der zuständige Sac hbearbeiter im Reichsluftfahrtmini 
ste rium, eine zusammenfassende Darstellung der zahl
reichen und vielgestaltigen M.aßnahmen, die der Luft
schutz au f allen Gebie ten des Bauwesens erfordert, 
wobei der Begriff "Bauwesen" in weitestem Sinne auf
zu.fassen ist. In s trenger Systematik behandelt Verf. 
nach einl eit ender Beschreibung der Luftgefahren und 
nach Erläuterung der Begriffe .. Luftgefährdung" und 
" Luftempfindli chkeit" die Forderungen des Luftschutzes 
bei der Planung, angefangen mit der Ordi1llng des 
gesam ten deutschen Lebensraumes über die Durch
führung unterschi edli chste r Sied lungsaufgaben in Stadt 
und Land, Städtebau, A ltstadtsanierung bis zur Pla
nung ein zeln er Bauvorhaben. Erzeugungs- und Versor
gun gsan lagen erfahren ihrer Bedeutung entsp rechend 
cine besonders a usführliche Behandlung. 

Verf. betont wiederholt die Notwendig keit der Zu
sa mmenarbeit aller am Bauwesen beteiligten Behörden 
und Dienststellen zur Sicherung der Durchführung der 
erford e rlich en baulichen Lufts.chutzmaßnahmen, e in e 
J'v\..ahnung, der nach Erlaß der Schutzraumbestimmungen 
besondere Bedeutung zukommt, um die vom Gesetz
geber a ngestrebte einhe itli che Ges taltung der Luft 
schut7!bauten im ganzen Reich zu gewä hrlei sten. Natur
ge mäß kon,nte .im Rahmen der vorliegenden Neuer
sc heinung, di e sich die Klärung grundsätzlicher F ra ge n 
zu m .Ziele gesetzt hat. auf bauliche Einzelheiten (z. B. 
Schutzraumkonst rukti onen) nicht e in gega ngen werden, 
vielm ehr wird hi erf ür au f die e in schl ägige Fachliteratur 
verwiesen. Dadurch ergab s ich jedoch andererseits der 
Vorteil der Kürz e und Übersich tlic hkeit der Darstellung 
der behan delten Fragen , der die Schrift in sbesondere 
d en vielbeschäftigten 'Fachleuten - Landesplaner, Städ te
hauer, Architekten, Wirtsehafts.führer usw. - , an d ie sie 
sich in erster Linie wendet, besonders wertvoll macht. 

Präs. i. R. Pa e t s c h. 

"Bau und Feuer. Ein e L e hr s c h r i f t übe r B a u
wesen, Brandverhütung, Brandbekämp
fun g." Von Baumeister Hans Ja e n k e. Schriftenrei he 
hir den Feuerwehrunterricht, I-I eft 3 (1937), he rausge 
geben vom Feuer\\"ehrverband Sehl esw ig-Hols tei n und 
von der Sc hl esw ig - Holsteinischen Landesbrandkasse. 
119 S. mit za hlr. Abb. Karl Wachholtz Ver lag. Neu
m ü n s t er in Holstein 1937. Preis kart. 2,50 RM. 

Zur sc hnell en und erfo lgreichen Bekämpfung von Ge
häl!debränden ist es erforderli ch, daß bei den Feuer
wehren neben der gru nd legenden feuerlöschteehnischen 
A usb ildun g a uch eingehende bautechnische J-;:enntnisse 
vorhanden si nd . Es werden heute keine geri ngen An-

keit geschaffen, von e in em hiihergelcgcnell Standpunkte 
'IUS d.ls \V erk zu überblicken. Die Sp littersicherheit i~t 
hier vo ll erz ielt. Schließlich wird ein neben einer griißc 
ren Fabrikan lage e rri chtetes gesondertes Wohlfahrts:,!c
biiude gezeigt, das im Erdgesehoß Waseh- und U m
kleideriiume aufnimmt. Diese wurden dureh Einbau VO;1 

Gasse hl euse und Abortanlagen so gestaltet, daß sie im 
A larmfa ll e a ls Schutzräume dienen können. Diese An · 
lage ist besonders wirtsc ha ft li ch, da bei der Gesamt
ausfüh run g lediglich die Mehrkostcn für die stiirkercn 
Dccken und \Vände berücksichtigt werden mußten . . -
Den Abschluß dieser Aus führun gen bildet die Auffi.ih 
run g wesent lichen Schrifttums üb er Gasschutz und Luft
schutz, das dem In gen ieur, Arch itekten und Städtcbauer 
(~as \ Vissenswerte üb er alle Pragen des bautechnisch en 
Luftschutzes vermitte lt. 41. 

forderungen an J..:önnen und \Vissen des Feuerwehr
mannes hinsichtlich des Verhaltens der Baustoffe und 
Haukonstruktionen im Feuer geste llt , wenn beri.icksich
tigt wird, daß auf einer Bra ndstelie mit einem weiteren 
U msichgreifen des Feuers und mit Einstürzen gerechnl!t 
werden muß. vVenn a uch die Bautechnik auf den Feuer
wehrschulen als Lehrgegenstand schon seit längerer Zeit 
behandelt wird, so ist es doch zu begrüßen, daß dieser 
Lchrstoff durch die Fachliteratur auch über die Feue r
wehrschlil en hin aus ein em größeren interessierten Kreise 
zugiing lich gemacht wird. -

In der vor li egenden Schrift. die sich durc h ihre Über
s ichtlichkeit und klare Darstellung aus de m l~ ahmen 
ii hnlicher Schriften hera ushebt, wird die Bautechnik im 
Zusammenhang mit den Brandgcfahren behandelt. Der 
Verfasser beschreibt eingehend sowoh l Baustoffe als 
auch Bauteile und Bauweisen und geht insbesondere auf 
ih re \Viderstandsfähigkeit gegen Feuer und Wärme ein. 
Zum leic hteren Verständnis der bautechnischen Fragen 
sind eine große Anza hl klarer Ski zzen und mehrere 
Photographien beigefügt. Es ist zu begrüßen, daß der 
Erlaß des Preußischen Finanzministers betreffend bau
polizeiliche Bestimmungen über Feuerschutz behandelt 
word en ist; zur Vermeidung von U nkl a rh eiten wäre 
es jedoch zweckmäßiger gewesen, diese Bestimmungen 
in allen Teilen wörtlich zu üb ernehmen. 

Bei e iner etwa igen Neubearbeitung des vVerkes wären 
e inige Druckfehler zu beseitigen, von .denen hi er einige 
in berichtigter Form angefü hrt wer·den: S. 11 : Metalle 
spielen vom feuer l ös c h t eeh.nischen Stanclpunkt aus 
ei ne untergeordnete Rolle; S. 44: a ls feuerbeständig 
ge lten Decken: 1. a us mindestens 12 cm starken, voll 
fug ig in Kalkzementmörtel gemauerten Ste inen ; S. 50, 
ßild 83: die Verfallung ist a ls die Gratlini e einzuzeich 
nen, die die beiden verschieden hoch iiegenden Firste 
m ite inande r verbindet. 

Die Schrift soll - nach der Bezeichnund des Ver
fassers - eine Lehrsehrift über Bauwesen,o Brandver
hütung und Brandbekämpfung sein. Während das Bau
wesen ei ngehend erörtert \\"ird, ist das Gebiet der Brand
yerhütung nur in soweit behandelt, a ls es clie hierzu no t
wendigen baulichen Maßnahmen betrifft. Über die 
Brandbekäm.pfung s ind nur ganz kurze Ausfü hru ngen 
gemacht worden, und z\\"a r in dem Schlußwor t "Zerstö
run gs unwese n bei Bränden". 

Das Büchlein kann auch über ·den Kreis der Fcuer
wehren hin aus als Lehrbuch empfohl en werden und ist 
hierzu wegen der klaren Darstellung als Einführung in 
das Gebiet des Bauwesens besonders geeignet. 6. 

Schutzraumbestimmungen. Kleinsiedlung. Textsamm
lung des Verlages Siedlun g und Wirtschaft G. m. b. H. , 
Heft 4. 24 S. Verlag Siedlun g und Wirtschaft G. m. 
b. H ., Bel' l i n 1937. Preis broseh. 1,45 RM. 

Das Buch bringt den wörtlichen Abdruck der Schutz
raumbestimmun gen vom 4. 5. 1937 und des Begleit
erlasses des Reiehs- und Preußischen A rb eitsministers 
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"om \3. 5. 1937' ). Rcg ic l'ungsbaura t N i co lau s vom 
Reichs- und Prcußischen Arbeitsministe rium hat dicse 
Vorschriften mit einer Einführung versehen, in welche r 
cinzel n e Abschn itte erläutert werd en. Die amtli ch cn 
Bestimmungcn sind im übrigen so klar gefaßt, daß 
jedcr Baufac hmann nach ihnen arbeiten kann. Dem be
sonderen Ziel der Schr iften reihe folgend, die sich vor
nehmlich an die Erbauer von Kl einwohnuJlgen wendet, 
we rd en dic "Ausnahmebestimmungen" (Vll . bschnitt) 
für Wohnstättcn, die eincr Steuervergün stigung im 
Sinne des § 29 ' des Grunds teuergesetzes vom 1. 12. 
1936 untcrli egen, in d er Ein~ührung noch besond ers 
e rläute rt. Dankenswert wäre die A ufn ahm e d es Erlasses 
betr. "Schutzraumbau o hn e Stahl". 23. 

Die Luftschutzgesetzgebung des Dritten Reiches. 
Reihe J: Verwaltungsvorschriften, NI'. 1: 
Luftschutzge etz vom 26. Juni 1935 neb. t I. und 3. 
Durchführungsve rordnun g vom 4. Mai 1937. 32 S. 

Reihe Ir : Technisc h e Vor sc hrift e n, NI'. I : 
Die baupolizeilichen Vorschriften über d en Bau von 
Schutzräumen (Schutzra umb estimmun j!en). 36 S. Verlag 
Max Ga ll e, Be r 1 i n - Petcrshagen 1937. Preis je Heft 
0,80 RM., ab 500 Stück 0,50 RM., ab 1000 Stück 0,40 RM. 

Die be i den Hefte enth alten ledig lich di e Wortlautc 
der einschl ägigen Bestimmun.gen über den Luftschutz . 
Bedauerlich ist, daß sie trotzdem n icht frei von Druck
feh le rn si nd . uch ist der Haupttitel ,des oben an zwei
ter Stell e genannten Heftes ir ref,iihrend : es en th ä lt 
neben der Zweiten Durchführungsve l'or,dnun g zum Luft
schutz, den Ersten Ausführungsbestimmungen zum § 1 
der Zweiten Durchführungsverordnung zum Luftschutz
gese t z (Schutzraumbestimmungen) sowie den Erläute · 
rungen d es Reichs- und Preußischen Arbei tsminis te rs 
hierzu auch die bereits im ande ren Heft (Reihe I, NI'. 1) 
veröffen tlichte Dritte Durchführungsve rordnung zum 
Luftschutzgesetz, di e die Entrümpelung rcgelt. Le tztere 
is t aber nicht Angelegenheit der Baupolizei, son d ern 
dem Ortspo lizeiverwalter übertr,agen, auch ist die Ver
o rdnun g ledi glich vom Reichsminister de r Luftfah rt 
unterzeichn e t. Der Prei s von 0,80 RM. je Heft er
sch eint im übrigen trotz Beigabe 'kl ei ne r Sachve rzeich
n isse r echt hoch, zumal di e T ex te z. ß. im "Reichs-
gesetzblatt" billiger zu h aben sind . 31. 

Amtlid3e Mitteilungen 

Feuerschädenfonds Für die Preußischen Staatsdomänen. 
In e inem Runderlaß an di e Regierungspräsidenten -

Landwirtschaftsabteilung - (a ußer Sigma rin gen) vom 
4. 11. 1937 r. VII 9640 J[ gibt d e r R eichs- und Preu
ßische Minister für Ernährung und Landwirtschaft fo l
gendes beka nnt: 

Ein Sonderfall gibt mir Veran lassung, da rauf hin zu
weisen, da ß di e nach § 3 Abs. 4 der Sa tzun g des Feuer
schädenfonds zu erhebenden Zuschläge für Scheunen, 
für Gebäude mit weicher Bedachung und für Gebäude 
mit feuergefährlichen Betri eben ebenso wie die nor
ma len Beiträge zum Fonds mit der jeweils fes tgesetzten 
Meßzahl zu berechnen sind. 

Da für a ll e Leistungen des Feuerschädenfonds die mit 
der Meßzahl e rrechneten Gebäudewerte maßgebend 
si nd, müssen grundsätzlich auch a ll e Gegenleistungen 
der Fondsteilnehmer, a lso sowohl die normalen Beiträge 
a ls auch die Zuschläge hi erzu, nach dem eIben Maß
st.ab berechnet wercl en. Ei ne Berechnun g der Zuschläge 
von d en K.atas te rw erten (Vorkriegs,werten) ohne An
wendung der Meßzah l ist daher unzul ässig. 

Auf Abs. 1 des Runderlasses vom 13. 4. 1937 - V II 
2856 (LwRMBI. S. 311) - wird Bezug genommen. 

Planung und Gestaltung der bäuerlichen Siedlung. 
Ei n weiterer Erlaß des Reichs- und Preußischen Mi 

ni sters für Ernährun g und Landwirtsch aft (VIlI 5835 
vom 10. 11. 1937) an die Siedlun gsbehörden der Länder 
(außer Preußen), di e Oberpräsiden ten (LKA) in Preu
ßen und an die zugelassenen iedlungsunternehmen 
s te llt bezüglich d er Planung und Ge taltung der b äuer
li chen Siedlung fol gendes fest: 

1) "Gasschulz und Luftschutz ". 7. J g., S . 169 Ir., 1937, und "Bau
:icher Luftschulz", Juliheft, S. 22 1., 1937. 

I·: s besteht Veranlassung, erneut darauf hin zuweisen, 
daß bei der Planung und Gesta ltung neuer Dorfanlagen 
der a ufge locker ten Dorfform gegenüber der engen Be
bauung der Vorzug zu geben ist. Ich verkenn e nicht, 
daß infolge der derze iti gen Eisenverkn app un g die V er
sorgung der einzelnen Neubauernhöfe mit elektrischem 
Strom und Wasser e inige Schw ie ri gkeiten bereitet. Diese 
a ugenbli ckli che Verknappung der Rohs to ffe darf jed och 
ni cht dazu führen, daß der Grundsatz der aufge locker
ten Bebauung bzw. der Streusied lung a ufgegeben wird. 

Sofe rn seitens anderer Diens tstell en und Behörden 
e in e engere Bebauung ge fordert wird, ersuche ich, dar
a uf hinzuweisen, d aß ich in sbesondere aus be tri ebsw irt
schaftlichen un d feuerschutztechnischen G ründ en di e 
aufgelockerte Besiedlungsform verlangen muß. 

für ausre ichende Baumanpflanzungen im Zuge d er 
Besiedlung ist stets Sorge zu tragen. 

Der H err Re ich s mi n ist erd e r Lu f t f a h r t 
und 0 b el' b e feh I s h a b erd e r Lu f t w a f f e gibt 
am 30. ovember 1937 unter dem Aktenzeichen ZL 5a 

r. 11453/37 folgendes bekannt: 
Be tri f f t : Luftschutzba,uten für d cn ziv ikn Luftschutz, 

Kontingentierung von Eisen und Stah!. 
Der augen bli ckli ch en Verknappung von Baus to ff en, 

insbesond ere von Baustahl, muß bei allen Baumaßnah 
men für den zivi len Luftschutz R echnung ge tragen 
werd en. 

Bereits bei der Planung und weiter bei der Bauausfüh
rung ist der Erl aß des RdL. u. ObdL. vom I. Juni 1937 
- ZL Sc 9268/37 - , .. chutzraum ba u e hn e Stahl"!) , 
weites tgehend in Anwendu ng zu bringen . Ich weise d a
bei ausdrücklich darauf hin, daß a uch gasdichte Türen 
und ' Fens te rbl enden sich ohn e tahl hers tellen lassen, 
ebenso Abschlüsse für Notausgänge und Notausstiege. 
Die Luftsehut2~bauten lassen sich also no tfa ll s fast ganz 
ohne Eisen und Stahl hers t ell en, wenn das Eisenkontin
gent d er für ,d en Bau a ls solchen zus tändi gen Bauver
w,altung oder - bei Nichtkontingentsträgern - das Ar
beitsamt im Einze lfa lle Eisen nicht zur V erfi.igun g stell en 
ka nn. Das Fehlen von E isen braucht di e Durchführung 
von Luftschutzba uten jedenfalls nicht aufzu halten. So
weit be i eu-, Um- und Erweiterungsbauten ge mäß 
der II. DVO. zum Luftschutzgese tz vom 4. Mai 1937 
(RGB!. I .566)') <len Anforderungen des Luftschutzes 
entsprechende bauliche Maßnahmen durchzuführen sind 
und E isen und tahl hie rfür zur Verfügung steht, ist 
die Materialanforderung für die Luftschutzmaßnahmen 
a ls ei n Teil d er Materialanforderung für das gesa mte 
Bauvorhaben a ufzufassen und ,demnach nicht a ls be
sond ere Aufwendung für Luftschutzzwec ke zu kenn 
zeichn en. Die Freigrenze für ,die Anforderung von E isen 
und Stahl a uf d em fr e ien Markt ohne Kennziffer be
träg t be i Kontingentsträgern nur 50 kg, bei Nichtkon
tingents träge m 2,0 t. 

Insond erhei t bemerke ich noch, daß für 
a) Befehlss te ll en des Sicherheits- und Hilfsdi ens tes, 
b) Schutzräum e für Sicherheits- und Hilfsdi enst, 
c) ö ff en tliche Sammelschutzräume, 
d) Rettungsstellen, 
e) E ntgiftungsparks, 
f) Sachen tgi ftu.ngsa nsta l t en 

a us dem Kontingent des Reichs luftfa hrtmin is teriums zur 
Zeit Eisen und Stahl nicht zur V erfü gun g ges tellt und 
Kennziffern nicht erteilt weriden könn en . 

Vors teh ende Ausfü hrun gen übe,r den Schutzraumbau 
ohn e Eisen und Stahl finden sinngemäß Anwendung bet 
Durchführung aller einsch lägigen Maßnahmen 'auf den 
Gebieten des Werkluftschutzes und des e rw ei terten 
SeI bstseh u tzes. 

Es wird gebeten, die nachgeordn e ten Diensts tellen ent
sprechend anzuweisen. 

Dieser E rlaß e rgeht mit Zustimmung des Herrn 
R eichsministers ,d e r Finanzen vom 22. November 1937 
- 0.6060 - 1173/ IV Bau - . 

1) Siehe "Baulicher Luflschuh", Julih.fl 1937, S . 23 1. Die Schrifl
wallung . 

2) Siehe auch " Gasschul z und Lullschulz", 7. Jg ., S . 121. 1937. 
Die Schri llwallung. 

Schluß des redakllonellen Teils. 

Schrillwallung: Präsident i. R. Heinri ch Pa e l s c h (zugtei.c h ~bl .ilungs l c 'l er !ür Lullschu.lz); AbleilungslciLer.: Dr: -In~ . Ernsl Bau m (G as
schuh), Heinz·GÜnlher M e h I (Ausla nd!. SehnlIIelle r Ernsl H. Z I t c h (Bauhcher Luftschuh) ; samthch In Berhn . 

Druck: Gersbachdruck G. m. b. H., Brandenburg (Have l). 

24 


